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Gemeinde Lisberg und Gemeinde Priesendorf
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Gemeinsam schöne
Ferien verbringen.
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Infotafel

Gemeinschaftsvorsitzender VG Lisberg
1. Bürgermeister der Gemeinde Priesendorf
Matthias Krapp - Zimmer 12 -30
bgm.priesendorf@vg-lisberg.de

1. Bürgermeister der Gemeinde Lisberg
Michael Bergrab - Zimmer 1 -20
bgm.lisberg@vg-lisberg.de

Geschäftsleitung
Bernd Wießmeier - Zimmer 4 -40
geschaeftsleitung@vg-lisberg.de

Assistentin der Geschäftsleitung
und der Bürgermeister, Amtl. Mitteilungsblatt
Martina Aumüller - Zimmer 2 -45
poststelle@vg-lisberg.de
mitteilungsblatt@vg-lisberg.de

Kämmerei, Finanzverwaltung
Harald Spey - Zimmer 3  -50
kaemmerei@vg-lisberg.de

Kasse
Rita Folger - Zimmer 2  -55
kasse@vg-lisberg.de

Steuern, Gebühren, Wasserzweckverband
Jasmin Sebald - Zimmer 2 -66
steuern@vg-lisberg.de
weissberggruppe@vg-lisberg.de

Bauamt, Verwaltung kommunale Liegenschaften
Ute Schulz - Zimmer 10  -60
bauamt@vg-lisberg.de

Bautechnik
Dominik Stierl - Zimmer 11  -62
bauamt@vg-lisberg.de

Wasserzweckverband Weißberggruppe
Wasserwart Priesendorf
Uwe Baier  Tel. 0171/2058335
Roland Weiß, Stellvertreter  

Gemeinde Lisberg
Wasserwart Lisberg
Rudi Knauer  Tel. 0171/7347073

Bauhof Priesendorf
Jürgen Krapp, Bauhofleiter  Tel. 0171/1913639
bauhof-prie@vg-lisberg.de

Bauhof Lisberg
Jochen Engelhardt, Bauhofleiter  Tel. 0160/98379446
bauhof-lis@vg-lisberg.de

Kläranlage für die Gemeinden Lisberg und Priesendorf
Abwasserbeseitigung
Roland Söder, Klärwärter  Tel. 09549/5325
klaeranlage@vg-lisberg.de

Einwohnermelde- und Passamt, Standesamt,
Ordnungsamt, Gewerbeamt,
Friedhofsangelegenheiten Priesendorf u. Lisberg

Rentenangelegenheiten, Wahlamt

einwohnermeldeamt@vg-lisberg.de
standesamt@vg-lisberg.de

• • •   Verwaltung
im Schloß Trabelsdorf
Telefon 09549/9897-0 Durchwahl

• • •   Verwaltung
in der Außenstelle Priesendorf, Weißbergstr. 2a
Telefon 09549/9897-0 Durchwahl

• • •   Bauhof, Kläranlage und 
Wasserversorgung

Kontakt
Verwaltungsgemeinschaft Lisberg
Mitgliedsgemeinden Lisberg u. Priesendorf
Am Schloß 6, 96170 Lisberg

Tel.09549/9897-0
Fax 09549/9897-70
E-mail: poststelle@vg-lisberg.de

Öffnungszeiten:
Mo. 8:30 - 12:00 Uhr,
Di. 8:30 - 12:00 Uhr,
Mi. nach Terminvereinbarung,
Do. Vormittags nach Terminvereinbarung,
Do. 14:00 Uhr - 18:00 Uhr,
Fr. 07:00 Uhr - 12:00 Uhr.

Sprechzeiten der 1. Bürgermeister
Herr Bergrab und Herr Krapp
nach Terminvereinbarung
telefonisch oder per Mail

• • • Notrufnummern

  Feuerwehr und Rettungsdienst 112 

  Polizei 110

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst 0800-66 49 289

Bereitschaftsdienstpraxis an der 
Steigerwaldklinik Burgebrach 09546-88 888

Apothekennotdienst www.aponet.de
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Verwaltungsgemeinschaft
• • • Allgemeine Mitteilungen

Die Störungsnummer
für Strom rund um die Uhr

BAYERNWERK
Servicenummern:
Entstörungsdienst Strom  Tel. 0941/28 00 33 66
Entstörungsdienst Gas  Tel. 0941/28 00 33 55
Technischer Kundenservice  Tel. 0941/28 00 33 11*
Anfragen zu EEG-Anlagen  Fax 0941/28 00 33 12
(Photovoltaik)
*(Mo. – Do. 7:30 – 16:00 Uhr und Fr. 7:30 – 15:00 Uhr)

Du hast gerade was Besseres zu tun, als Behördengänge zu erledigen? Tu´s doch, wann´s dir passt: 
Von daheim oder von unterwegs. Auch am Wochenende. Und zu jeder Tageszeit. 
Klick dich einfach ins Amt! Auf der Website Deiner Verwaltung. 

Deine Verwaltung.
Nur einen Klick entfernt.

Heute geh ich aufs Amt!

Vorläufige Sitzungstermine
Nächste Sitzungen des Gemeinderates (geplant)

Gemeinde Lisberg: 24.07.2023 und 04.09.2023
Gemeinde Priesendorf: 14.09.2023 und 12.10.2023
Bauanträge sind seit dem 01.01.2023 vollständig und 14 Tage 
vor der nächsten Sitzung entweder in digitaler Form oder in 
der papiergebundenen Form direkt beim Landratsamt Bamberg 
einzureichen. Nähere Informationen unter: 
https://www.landkreis-bamberg.de/Landratsamt/Verwaltung/
Landratsamt-A-Z/Bauen/Digitaler-Bauantrag/

Grundsteuerfälligkeit
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz wird auf die nächste 
Fälligkeit der zu zahlenden Grundsteuer zum 15.08.2023 hin-
gewiesen.
Dies gilt für alle Grundsteuerbescheide, die nicht durch neue 
Bescheide ersetzt wurden.
Um zusätzliche Kosten (Mahngebühren und Säumniszuschläge) 
zu vermeiden, überweisen Sie bitte die fällige Grundsteuer 
pünktlich zum 15.08.2023 auf eines der folgenden Konten:
Kontoverbindung für die Bürger/-innen der Gemeinde 
Priesendorf mit Neuhausen: 
Gemeinde Priesendorf IBAN: DE22 7639 1000 0004 6507 19 
bzw. DE67 7705 0000 0000 0813 15
Kontoverbindung für die Bürger/-innen  
der Gemeinde Lisberg mit Trabelsdorf und Triefenbach: 
Gemeinde Lisberg IBAN: DE50 7639 1000 0004 6610 79 bzw. 
DE47 7705 0000 0000 1007 84
Sollten Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, ist für 
Sie nichts zu veranlassen. Der Betrag wird dann zum Fälligkeits-
termin abgebucht.
Krapp,
Gemeinschaftsvorsitzender der VG Lisberg

Die Verwaltungsgemeinschaft (im Schloß Trabelsdorf 
und die Außenstelle Priesendorf) ist am Mittwoch, den 
26.07.2023 geschlossen!
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Für die Online-Anmeldung benötigen die Eltern
einen Zugang und die Einverständnis- und

Verzichtserklärung, welche beim erstmaligen
registrieren abgefragt und bestätigt werden.
Die Kosten, welche durch die Teilnahme am

Ferienprogramm entstehen, werden am Ende der
Ferien abgebucht, hierzu müssen Sie bei der

Registrierung einem Lastschriftmandant einwilligen.
Kostenlose Stornierungen sind ggf. nicht mehr

möglich.
Die Registrierung und Anmeldung ist ab dem

23.07.2023, 09.00 Uhr möglich. Teilnehmerzahlen
für die einzelnen Angebote sind begrenzt. Aus
diesem Grund erfolgt die Berücksichtigung der
Teilnehmer in der Reihenfolge der Anmeldung.

Geschwisterkinder können daher evtl. nicht
berücksichtigt werden.

Bei Fragen hilft die Verwaltung Ihnen gerne weiter
Tel. 09549 9897-66.

Gerne können Sie sich  analog weiterhin im
Rathaus anmelden (ab dem 24.07.2023 zu den

bekannten Öffnungszeiten).

F E R I E N P R O G R A M M 2023

Die Anmeldung
findet ONLINE

statt
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• • • Überörtliche Bekanntmachungen
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FALSCHE POLIZISTEN / AMTSTRÄGER
„Hier spricht die Polizei, in Ihrer
Straße wurden Einbrecher festgenommen!“
So versuchen Betrüger, Sie zu verängstigen und Ihnen vorzuspiegeln, 
dass Ihr Geld daheim oder sogar auf der Bank nicht sicher ist, oder 
auf Spuren untersucht werden muss. 
Letztlich wollen die Betrüger, dass Sie Bares oder andere Wertgegen-
stände, wie z.B. Ihre Münzsammlung, einem Unbekannten überge-
ben, der sich ebenfalls als Polizist, Staatsanwalt oder Notar ausgibt.

SCHOCKANRUF / ENKELTRICK
„Ich habe eine Frau überfahren!“
„Ich liege im Krankenhaus!“
Das sind die ersten Sätze einer meist weinerlichen Stimme am 
Telefon, wenn Betrüger eine absolute Notsituation schildern, um 
starke Emotionen bei Ihnen auszulösen. 
Meist wird von einem Unfall eines nahen Angehörigen berichtet. 
Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe, eines Haftbefehls oder für 
die Kosten des Unfalls, wird ein hoher Geldbetrag gefordert. Der 
Helferinstinkt setzt ein.

Das sind natürlich frei erfundene Geschichten des Callcenter-
betruges, der nur den einen Zweck verfolgt, an Ihr hart erspar-
tes Geld zu gelangen! 

Legen Sie auf! 
  110 wählen
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Darüber hinaus müsste das Landratsamt zum Schutze des Wasser-
haushalts kostenpflichtige Anordnungen erlassen und nötigenfalls 
Zwangsgelder festsetzen.
Ein solches Vorgehen sollte sich jedoch im Interesse aller Beteiligten 
vermeiden lassen.

Sammlung gefährliche Abfälle Sommer
Landkreis Bamberg sammelt auch im Sommer  
„gefährliche Abfälle“

20. Juni 2023
Damit die Wartezeit zwischen der Frühjahrs- und Herbstsammlung 
nicht zu lange wird, organisiert die Abfallwirtschaft am Landrats-
amt Bamberg an den beiden ersten Samstagen im Juli in den 
größeren Städten und Gemeinden des Landkreises Sammelstellen 
für „gefährliche Abfälle“.
Abgegeben dürfen dabei Abfälle, die nicht über die Restmülltonne 
entsorgt werden dürfen.

Folgende Abfälle können abgegeben werden:
• Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel 

(z. B. Herbizide, Fungizide, Insektizide, Ratten- und Mäusegift)
• Lösemittelhaltige Abfälle (z. B. Benzin, Lack, Nitroverdünner, 

Fleck- und Rostentferner, Pinselreiniger, Kleber, Bremsflüssig-
keit, Spiritus)

• Energiesparlampen ( jedoch keine Leuchtstoffröhren; 
diese bitte zum Wertstoffhof!

• Holzschutzmittel
• Batterien aller Art (z. B. Autobatterien, Akkus, Knopfzellen)
• Chemikalien (z. B. Säuren, Laugen, Salze, Beizen, Chemikalien 

aus dem Hobbybereich wie Fotochemie oder Chemielabor-
kästen)

• Haushaltsreiniger und Wasch- bzw. Pflegemittel (z. B. Abfluss-
reiniger, Silbertauchbäder, Desinfektionsmittel, Reinigungs-
mittel mit Gefahrensymbol, Autopflegemittel, nicht vollständig 
entleerte Spraydosen)

• Quecksilberhaltige Abfälle (z. B. Thermometer, quecksilber-
haltige Schalter)

• Feuerlöscher
• Behälter, Flaschen, Tuben, usw. mit den Gefahrstoffsymbolen 

„ätzend“, „gesundheitsschädlich“, „reizend“, „leichtentzündlich“, 
„giftig“ bzw. „sehr giftig“

Nicht angenommen werden dagegen u. a. Altöl (Verbrennungs-
motoren- oder Getriebeöl), Ölfilter, asbesthaltige Abfälle, Altreifen 
und Druckgasflaschen.
Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft 
sehr gerne zur Verfügung (Tel.: 0951/85-706 bzw. -708).

Termine der Sammeltour
Samstag, 8. Juli 2023
• Burgebrach (Parkplatz Steigerwaldhalle) 8:30 - 10.00 Uhr
• Stegaurach (gemeindlicher Bauhof) 10.30 - 12.00 Uhr

Wasserentnahme aus Oberflächengewässern
Beim Gartengießen und Bewässern  
auch an den Gewässerschutz denken!

14. Juni 2023
Durch den geringen Niederschlag in den vergangenen Wochen 
benötigen Pflanzen ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit. Bei 
Wasserentnahmen aus Oberflächengewässer ist dabei jedoch 
dringend zu beachten, dass nicht nur Blumen und Gemüsepflanzen 
vom Austrocknen bedroht sind, sondern dass auch die in den Ge-
wässern lebenden Tiere und Pflanzen ohne Wasser nicht überleben 
können.
Bereits im Frühjahr wurden Niedrigwasserstände verzeichnet. 
Daher können bei länger anhaltenden Trockenperioden auch sehr 
schnell wieder kritische Wasserstände erreicht werden. Ebenso 
können ansteigende Wassertemperaturen für die Lebewesen in 
den Gewässern problematisch werden. Jede Wasserentnahme be-
lastet dann die Gewässer zusätzlich. Daher ist besonders bei dauer-
haft heißer und trockener Wetterlage auf eine sparsame Wasser-
entnahme zu achten (z. B. kein Beregnen von Wiesenflächen). Die 
Wasserentnahme darf zu keiner nachteiligen Veränderung des Ge-
wässers führen und muss bei geringem Wasserstand unterbleiben.
Das Landratsamt Bamberg weist im Interesse des Gewässer-
schutzes auf die bestehende Rechtslage hin:
Das Entnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern (Flüsse, 
Bäche, Gräben, Seen und Teiche) bedarf nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich einer wasserrechtlichen 
Gestattung, die vorher beim Landratsamt zu beantragen ist. Aus-
nahmen von dieser generellen Erlaubnispflicht bestehen nur in 
engen Grenzen, d. h. nur dann, wenn die Wasserentnahme unter 
den sog. Gemeingebrauch bzw. den Eigentümer- oder Anlieger-
gebrauch am Gewässer fällt.
Gemeingebrauch
Der Gemeinverbrauch steht grundsätzlich jedermann zu. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erlaubnisfreie Wasserent-
nahme nur in geringen Mengen z. B. durch Schöpfen mit Hand-
gefäßen erfolgen darf. Eine Entnahme etwa durch Entnahmeleitung 
mit oder ohne Pumpe ist im Rahmen des Gemeingebrauchs ledig-
lich aus Flüssen mit größerer Wasserführung und auch dort nur in 
geringen Mengen für das Tränken von Vieh und den häuslichen 
Bedarf der Landwirtschaft möglich. Die Feldbewässerung (außer-
halb der Hofstätte) scheidet jedoch aus.
Eigentümer- und Anliegergebrauch
Der Eigentümergebrauch an einem oberirdischen Gewässer setzt 
zunächst voraus, dass der Nutzer überhaupt Eigentümer des Ge-
wässergrundstückes ist. Aber auch dann darf Wasser für den eigenen 
(auch landwirtschaftlichen) Bedarf nur entnommen werden, wenn 
dadurch keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften des 
Wassers, keine wesentliche Verminderung der Wasserführung, 
keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes und keine 
Beeinträchtigung anderer zu erwarten ist.
Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Wasser-
ständen haben jedoch bereits geringfügige Wasserentnahmen 
nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie v. a. in den 
kleineren Gewässern (Fischsterben, trockenes Bachbett), so dass 
die Wasserentnahme nicht mehr vom Eigentümer- bzw. Anlieger-
gebrauch gedeckt ist.
Diese Einschränkungen gelten im vollen Umfang auch für den An-
liegergebrauch. (Anlieger sind Eigentümer von an oberirdische 
Gewässer angrenzenden Grundstücken und die zur Nutzung der 
Grundstücke Berechtigten). Ein Anliegergebrauch an Bundes-
wasserstraßen oder sonstigen Gewässern, die schiffbar oder künst-
lich errichtet sind, ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Zudem sind Einbauten jeder Art im Gewässer, die zum Zwecke des 
Aufstauens ohne vorherige Gestattung errichtet wurden, in jedem 
Falle verboten und müssen beseitigt werden.
Das Landratsamt Bamberg bittet daher um größte Zurückhaltung 
bei der Wasserentnahme in sommerlichen Trockenperioden. Mit 
verstärkten Kontrollen ist zu rechnen. Verstöße gegen die wasser-
rechtlichen Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten mit 
empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. 



Seite | 8 VG Lisberg Nr. 7/23 | KW 28

Ferien(s)pass 2023:  
Das beste Rezept gegen Langeweile

Ab dem 26. Juni gibt´s  
den neuen Ferienpass  
von Stadt und Landkreis 
Bamberg

23. Juni 2023
Auch in seiner 26. Auflage ist der gemeinsame Ferienpass von Stadt 
und Land Bamberg für Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren 
aus der Region ein Garant für ein bunte und abwechslungsreiche 
Freizeit in den Ferien. Mehr als 120 Gutscheine für unterschied-
lichste Ausflugziele stecken in dem kleinen Abreiß-Block und lassen 
keine Langweile aufkommen.
Die Angebotspalette reicht von einem Besuch im Freizeitpark 
Betzenstein oder im Kinderland Bambini bis hin zu einem Ab-
stecher in die Erfahrungswelt zur Entfaltung der Sinne in Nürnberg 
oder in das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. 
Gutscheine für den Besuch von verschiedenen Museen, Kino oder 
Theater sorgen auch bei schlechtem Wetter für schöne Ferientage. 
Erstmals mit dabei sind absolute Highlights wie der Wakepark 
Brombachsee, der Soccerpark Pottenstein und der Actionpark 
Nürnberg. Ob allein, mit Freunden oder mit der Familie: Dem un-
getrübten Ferienvergnügen steht mit dem Ferienpass also nichts 
mehr im Wege.
Zur schönen Tradition des Ferienpasses gehört es mittlerweile, 
dass das Design für das Ferienpassplakat im Rahmen eines Wett-
bewerbs in Zusammenarbeit mit den Mediengestalter-Klassen der 
Berufsschule II gestaltet wird. Aus einer Reihe von unterschiedlichen 
Entwürfen ging Amanda Borisov-Perez als Siegerin hervor. Sie hat 
ein wunderbares Wimmelbild gestaltet, welches viele regionale 
Attraktionen wie Altes Rathaus und Giechburg zeigt.

Die neue Ausgabe des
Landkreismagazins erscheint in
der Woche vom 
22. bis 28. Juli 2023
als Beilage im Wobla.
Die Ausgabe und auch alle bisherigen Exemplare
sind auch zu finden unter
www.landkreis-bamberg.de/landkreismagazin

VORMERKEN

Ihr Mitteilungsblatt:
viel mehr als nur ein „Blättchen“!
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ist, greift eine spätere Stufe. Dieser Personenkreis wird gebeten, 
von einem vorzeitigen Umtausch abzusehen.
Die Geburtsjahrgänge der ersten beiden Stufen 1953 bis 1958 
und 1959 bis 1964, die ihren Papierführerschein noch nicht um-
getauscht haben und auch noch keinen entsprechenden Antrag 
eingereicht haben, sollten dies zeitnah tun. Die Zuständigkeit der 
Führerscheinstelle ergibt sich nach dem Meldewohnsitz. Für die 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bamberg ist dies das 
Landratsamt Bamberg.

• • • Aus der VG-Sitzung

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 
vom Donnerstag, 25. Mai 2023 (Auszug)
Ernennung zur stellvertretenden Leiterin des Standesamts

Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt, Frau Scheuring mit 
sofortiger Wirkung zur stellvertretenden Leiterin des Standesamts 
der Verwaltungsgemeinschaft Lisberg gem. § 4 AVPStG zu be-
stellen.
Abstimmungsergebnis: 4 : 0
Interkommunale Zusammenarbeit der Bauhöfe  
Lisberg und Priesendorf; weiteres Vorgehen
Beschluss:
Der VG-Rat beschließt, es soll eine gemeinsamer Klausurtag beider 
Gemeinderäte zum Thema interkommunale Zusammenarbeit 
durchgeführt werden. Die Verwaltung wird beauftragt dies zu 
organisieren.
Abstimmungsergebnis: 3 : 3
Bericht des Gemeinschaftsvorsitzenden und Bekanntgabe aus 
nicht öffentlicher Sitzung
-Bekanntgabe: Auftragsvergabe für die Sanierung  
des Schneckenhebewerkes für die Kläranlage Lisberg
Der VG-Rat beschloss, den Zuschlag für die Sanierung des 
Schneckenhebewerkes an die Firma von der Forst zu erteilen.

• • • Schulnachrichten

Kontaktdaten der Schule
Grundschule Lisberg-Priesendorf
Schindsgasse 10, 96170 Priesendorf
sekretariat@schule-plw.de, Tel. 09549-442
Standort Lisberg
Zum Kreuzstein 2, 96170 Lisberg
Tel. 09549-1241
Website www.schule-plw.de

Offene Ganztagsschule (OGGS)
„Kunterbunt“ in Priesendorf
Schindsgasse 10, 96170 Priesendorf

Kontakt Anne Kolac
Telefon  09549/9874784
E-Mail  oggs-priesendorf@awo-bamberg.de
Website  www.awo-bamberg.de

Betreuung von Schulkindern der 1. – 4. Klasse; Betreuungs-
zeiten nur während der Schulzeit. Montag bis Donnerstag von 
11:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Der Ferienpass ist ab dem 26. Juni im Bamberger Rathaus am ZOB 
(Promenadenstr. 2a), in der Infothek des Landratsamtes, bei den 
Gemeindeverwaltungen, in allen Filialen der Sparkasse Bamberg 
sowie allen Geschäftsstellen der Volks- und Raiffeisenbanken in 
Stadt und Landkreis Bamberg erhältlich. Weitere Verkaufsstellen 
sind unter https://www.stadt.bamberg.de/ferienpass zu finden. 
Der Verkaufspreis beträgt fünf Euro. Familien mit drei oder mehr 
Kindern erhalten den dritten und jeden weiteren Ferienpass bei 
den Infotheken der Stadt und des Landkreises und den Gemeinden 
kostenlos.

Freizeitspaß für die ganze Familie
Familienpass „Däumling“ von 
Stadt und Landkreis Bamberg 
erscheint pünktlich zu den 
Sommerferien

10. Juli 2023
Der Familienpass „Däumling“ von Stadt und Landkreis Bamberg 
bietet Familien aus der Region jede Menge Tipps bei der ge-
meinsamen Freizeitgestaltung für jede Wetterlage und für jedes 
Alter. Mit seinen über 140 attraktiven Angeboten in Form von 
Nutzungs- und Ermäßigungscoupons aus den Bereichen „Sport 
& Freizeit“, „Sehenswertes“, „Erlebnis & Spiel“, „Kultur, Musik & 
Bildung“ und „Kino & Theater“ können Familien dabei noch bares 
Geld sparen: „Gerade in Zeiten wie diesen, die Familien vor große 
Herausforderungen stellen, leistet der Familienpass einen wert-
vollen Beitrag zur Familienfreundlichkeit in der Region“ so Ober-
bürgermeister Andreas Starke. Auch Landrat Johann Kalb ist davon 
überzeugt, dass mit dem „Däumling“ bei Familien am Wochen-
ende oder in den Ferien sicherlich keine Langeweile aufkommt: 
„Ich freue mich, dass der Familienpass nun schon seit 15 Jahren von 
Eltern und Kindern gerne angenommen wird.“
Der Dank gilt an dieser Stelle auch den Anbietern und Partnern, die 
mit ihren vielschichten Angeboten helfen, die Region für Familien 
noch attraktiver zu machen. „Sie tragen im Wesentlichen zum Ge-
lingen des Projekts bei, denn ohne sie würde es den „Däumling“ 
nicht geben“, sind sich Starke und Kalb einig.
Verkaufsstart bei allen Verkaufsstellen ist spätestens ab 22. Juli 
2023. Der Familienpass „Däumling“ ist gültig vom 31. Juli 2023 bis 
28. Juli 2024 und kostet 5 Euro, jeder Pass gilt für maximal 2 Er-
wachsene und 4 Kinder bis einschließlich 17 Jahren. Ab dem fünften 
Kind erhält eine Familie beim Kauf eines „Däumlings“ einen zweiten 
gratis dazu. Nähere Informationen sowie alle Verkaufsstellen unter 
www.daeumling-bamberg.de.

Landratsamt Bamberg
Umtausch „alter“ Papierführerscheine

Aufruf der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970

26. Juni 2023
Bis zum Jahr 2033 sollen alle grauen bzw. rosafarbenen Führer-
scheine durch einheitliche EU-Kartenführerscheine ersetzt werden. 
Das Landratsamt Bamberg weist darauf hin, dass der Umtausch 
in den EU-Kartenführerschein stufenweise erfolgt. Nachdem bisher 
die ersten beiden Staffelungen aufgerufen waren, sind nun in der 
dritten Stufe die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 zum Umtausch 
verpflichtet. Stichtag für den Umtausch ist für diese Jahrgänge 
spätestens der 19. Januar 2024. Bitte beachten Sie dabei, dass eine 
Antragstellung ausschließlich nach einem zuvor online unter ver-
einbarten Termin möglich ist.
Unter www.landkreis-bamberg.de/Führerscheinstelle/ finden Sie 
alle wichtigen Informationen über die Terminvereinbarung, die er-
forderlichen Unterlagen, die Öffnungszeiten sowie die Staffelung, 
wer wann umtauschen muss. Aufgrund der sehr hohen Anzahl von 
Anträgen kann es leider vorkommen, dass Ihr Wunschtermin nicht 
mehr verfügbar ist. Aus diesem Grunde bittet das Landratsamt 
schon jetzt um rechtzeitige Terminvereinbarung.
Für alle anderen Geburtsjahrgänge oder für die Personen, die zwar 
einen EU-Kartenführerschein schon haben, dieser aber unbefristet 
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Jetzt Zeit nutzen und berufliche 
Weiterbildung starten!
Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH Ober-
franken startet im September und Oktober 2023 verschiedene 
Qualifizierungen im pädagogischen und medizinischen Bereich.
Koordinator*in in offenen Ganztagesangeboten (OGTS-
Koordinator*in)
Die berufsbegleitende Weiterbildung für die pädagogische Be-
treuung an Ganztagesschulen soll erfahrenen und geeigneten 
Mitarbeiter*innen aus der Mittagsbetreuung die Möglichkeit 
geben, als zentraler Koordinator in offenen Ganztagsangeboten 
(OGTS-Koordinator) anerkannt zu werden, auch wenn sie keine 
pädagogische Ausbildung oder ein Studium vorweisen können. 
In der Weiterbildung erwerben die Teilnehmer*innen die not-
wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Tätigkeit an Ganz-
tagsschulen. Der Kurs findet im Zeitraum vom 30.09.2023 bis 
03.02.2024 statt. Weitere Informationen gibt es bei Simon Kreyer, 
E-Mail: simon.kreyer@bbw.de, Telefon: 0951 93224-611.
Quereinstieg in die Arztpraxis
Die Weiterbildung zum Quereinstieg in die Arztpraxis richtet sich 
an Personen, die dort eine Beschäftigung anstreben oder bereits 
im medizinischen Bereich arbeiten. Wir qualifizieren Sie innerhalb 
von 3 Monaten für die Verwaltung bzw. den Empfang in einer Arzt-
praxis (optional mit Praktikum). Der Unterricht findet ab 09.10.2023 
online statt. Inhalte sind u.a. Empfang und die Begleitung von 
Patienten*innen, Betriebsorganisations- und Verwaltungsprozesse 
sowie medizinische Terminologie. Eine Förderung über die Agentur 
für Arbeit ist möglich. Weitere Informationen gibt es bei Tanja Hof-
mann, E-Mail: tanja.hofmann@bbw.de, Telefon: 0951 93224-46.
Führung und Management in der Kita
In der berufsbegleitenden Weiterbildung werden staatlich an-
erkannte Erzieher*innen oder pädagogische Mitarbeiter*innen 
in Kitas für die Übernahme einer (stellvertretenden) Leitungsauf-
gabe qualifiziert. Die mehrmodulige Weiterbildung unterstützt 
fachlich, methodisch und persönlich, um diese anspruchsvolle 
Aufgabe zu bewältigen, Leitungskompetenzen zu vermitteln und 
die Führungskompetenz sowie die Qualität in den Einrichtungen 
weiterzuentwickeln. Der Kurs findet im Zeitraum vom 13.10.2023 bis 
14.07.2024 statt. Weitere Informationen gibt es bei Simon Kreyer, 
E-Mail: simon.kreyer@bbw.de, Telefon: 0951 93224-611.
Das bbw Oberfranken befindet sich in der Lichtenhaidestraße 15, 
96052 Bamberg. Einen Überblick aller Qualifizierungen gibt es 
unter: www.bbw-seminare.de - hier können Sie sich auch gleich 
online anmelden.
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Sondergebiet „Photovoltaik-Anlage Lisberg-Ost“ in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, im Rathaus der VG Lisberg, Zimmer 10, Am 
Schloss 6, 96170 Lisberg-Trabelsdorf, während der üblichen Dienst-
zeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Der Zu-
gang ist nicht barrierefrei.
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs und

4) nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren be-
achtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Ge-
meinde Lisberg geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Außerhalb wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Ent-
schädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB ein-
getretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird.

Lisberg, den 21.06.2023
Bergrab
1. Bürgermeister

Rückblick: Gemeinde-Olympiade 2023
Die Gemeinde-Olympiade 2023 war ein voller Erfolg. Als ge-
meindlicher Beitrag zum Landkreis-weiten Aktionstag „Landkreis 
Bamberg in Bewegung“ nahmen knapp 60 Personen an den Auf-
gaben teil. Örtliche Vereine und Firmen haben sich unterschied-
liche Aufgaben ausgedacht, um Geschick, Können und Ausdauer 
von Jung und Alt zu testen. Als Sieger*innen stehen fest:
Alterskategorie: Kinder
Leona Musliu
Luis Müller
Emilia Stenger
Betty Liebschwager
Alterskategorie: Jugendliche
Daniel Held
Annika Gräf
Finley Matthes
Jason Fehringer
Alterskategorie: Erwachsene
Elvira Großkopf
Dana Rideg
Sven Hoffmann
Daniel Kachelmann

Gemeinde Lisberg

• • • Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Genehmigung 
des Flächennutzungsplanes  
PHOTOVOLTAIKANLAGE
Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Lisberg im Bereich „Photovoltaik -Anlage 
Lisberg-Ost“ in der Fassung vom 27.03.2023
Mit Bescheid vom 13.06.2023 hat das Landratsamt Bamberg die 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lisberg 
im Bereich „Photovoltaik-Anlage Lisberg-Ost“ in der Fassung 
vom 27.03.2023 genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüb-
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lisberg im 
Bereich „Photovoltaik-Anlage Lisberg-Ost“ in der Fassung vom 
27.03.2023 wirksam. Jedermann kann den Flächennutzungsplan 
und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der 
Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Rathaus 
der VG Lisberg, Zimmer 10, Am Schloß 6, 96170 Lisberg, während 
der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen. Der Zugang ist nicht barrierefrei.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hin-
gewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.

Lisberg, den 21.06.2023
Bergrab
1. Bürgermeister

Bekanntmachung der Genehmigung des S 
atzungsbeschlusses Photovoltaik-Anlage
Bekanntmachung der Genehmigung des Satzungsbeschlusses, 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
Bekanntmachung der Genehmigung des Satzungsbeschlusses für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Sondergebiet 
„Photovoltaik-Anlage Lisberg-Ost“
Der Gemeinderat Lisberg hat mit Beschluss vom 27.03.2023 den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Sondergebiet „Photo-
voltaik-Anlage Lisberg-Ost“ in der Fassung vom 27.03.2023 als 
Satzung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das 
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Der Gemeinderat beschließt:
a) Zur ehrenamtlichen Seniorenbeauftragen wird benannt:  

Frau Heidi Schütz-Erlacher
b) Zur ehrenamtlichen Behindertenbeauftragen wird benannt: 

Frau Heidi Schütz-Erlacher
c) Die Senioren- und Behindertenbeauftrage kann bei der Aus-

übung ihres Ehrenamts bei Bedarf auf gemeindliche Liegen-
schaften zurückgreifen. Die Gemeinde stellt ihrer Ausübung 
entsprechende Ressourcen zur Verfügung, insbesondere EDV-
Ausstattung. Bei der Abhaltung von Veranstaltung übernimmt 
die Gemeinde Lisberg die beantragten Kosten.

Abstimmungsergebnis: 13 : 0
Wasserversorgung Auracher Gruppe; Anpassung 
Wasserlieferpreis und Überlegung zur Vollmitgliedschaft
Am 13.07.2023 informierte die Wasserversorgung Auracher 
Gruppe in einer Besprechung, dass der Bezug des Wassers für die 
Gemeinde Lisberg (Wassergast) sich zukünftig ändern wird und 
damit der Preis neu zu kalkulieren sei. Eine Erhöhung des Wasser-
preises in der Gemeinde Lisberg ist absehbar, weil zusätzlich Haus-
haltsmittel in den Unterhalt der Wasserleitung geflossen sind (u.a. 
Behebung von Rohrbrüchen, Instandsetzung der Wasserschieber 
während der Baumaßnahme „Sanierung OD Lisberg“).
Auf Grundlage des beiliegenden Wasserlieferungsvertrages be-
liefert die Auracher Gruppe die Gemeinde Lisberg jährlich mit 
30.000 m3 Trinkwasser. Der Wasserpreis hierfür wurde, nach vor-
heriger Berechnung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungs-
verband (BKPV), zuletzt zum 01.01.2023 auf 1,12 EUR pro m3 netto 
festgesetzt. Dabei wurden der Wasserpreisberechnung bisher 30 
% zugekauftes Wasser von der FWO und 70 % selbstgefördertes 
Wasser aus eigenen Brunnen zu Grunde gelegt. Da die FWO zum 
01.07.2023 ihren Wasserpreis um weitere 10 Ct auf nunmehr 1,02 
EUR pro m3 netto erhöhen wird, hat die Verbandsversammlung 
der Auracher Gruppe kürzlich erneut wegen den gestiegenen Ge-
stehungskosten (§ 3 Nr. 3 Wasserlieferungsvertrag) über eine Er-
höhung des Wasserpreises beraten. Hierbei wurde die Meinung 
vertreten, bei der Berechnung des Wasserpreises für die Gemeinde 
Lisberg solle für den Wasserbezug 100 % von der FWO zugekauftes 
Wasser zu Grunde gelegt werden. Die Verwaltung der Auracher 
Gruppe erhielt den Auftrag, die vertragsrechtlichen Möglichkeiten 
diesbezüglich zu prüfen.
Hintergrund dieses Beschlusses ist der Umstand, dass die Auracher 
Gruppe in den letzten Jahren ihr genehmigtes Fördervolumen und 
das Kontingent bei der FWO bereits mehrfach ausgeschöpft bzw. 
überschritten hat. Ursache hierfür war ein erhöhter Wasserbedarf 
aufgrund der stetig steigenden Zahl der versorgten Einwohner 
(aktuell 31.587 EW) und die Trockenheit der vergangenen Jahre. Aus 
diesem Anlass hat die Auracher Gruppe die Wasserbezugsmenge 
von der FWO im Jahr 2022 um weitere 50.000 m3 erhöht. Aus Sicht 
der Verbandsräte muss daher das aus den eigenen Brunnen ge-
förderte Wasser für den Eigenverbrauch verwendet und das an die 
Wassergäste gelieferte Wasser von der FWO bezogen werden. Die 
Preisberechnung für einen künftig hinzukommenden Wassergast 
ist bereits auf dieser Basis erfolgt.
Nach einer überschlägigen Berechnung des BKPV wird die Um-
stellung von 30 % auf 100 % FWO-Wasser eine Preiserhöhung auf 
ca. 1,70 EUR pro m3 netto (tendenziell etwas weniger) zur Folge 
haben. Die Auracher Gruppe schlägt insoweit vor, für die Änderung 
der Berechnungsgrundlagen eine Vereinbarung gemäß § 7 Nr. 2. 
des Wasserliefervertrages abzuschließen. Die Änderung soll nach 
einer „scharfen“ Kalkulation zum 01.10.2023 gelten.
Alternativ muss daher auch darüber nachgedacht werden, die 
Wasserversorgung als Projekt der interkommunalen Zusammen-
arbeit zu prüfen. Hierzu bestünde die Möglichkeit einen Antrag auf 
Vollmitgliedschaft bei der Auracher Gruppe zu stellen (Verbands-
mitglied). Alternativ die Wasserversorgung im Ganzen an die FWO 
zu geben.
Hierfür sprechen auch die Umstände, dass die Trinkwasserver-
sorgung eine hohe Lebensmittelqualität erreichen muss. Daher hat 
der Versorger (bisher die Gemeinde Lisberg) dafür zu sorgen, dass 
diese Qualität versorgungs- und rechtssicher in jedem Haushalt 
ankommt. 

Die Gemeinde Lisberg beglückwünscht alle Sieger*innen und be-
dankt sich bei allen Helfer*innen für die tolle Unterstützung, bei 
den Vereinen und Firmen für die vielen unterschiedlichen Aktionen 
sowie bei den Jugendbeauftragten für die Organisation.

Fuchssichtungen in Lisberg und  
Umgebung festzustellen
Seit einiger Zeit sind vermehrt Fuchssichtungen in Lisberg und 
Umgebung festzustellen. Die in unseren Wohngebieten auf-
tauchenden Füchse gehören zur einheimischen Art Rotfuchs. Es 
sind dieselben Tiere, die auch im Wald leben. Sie gehören zur 
Familie der Hundeartigen und sind mit unseren Haushunden nahe 
verwandt. Der Fuchs zeichnet sich durch eine hervorragende An-
passungsfähigkeit aus und wird wohl auch deshalb als schlau be-
zeichnet. Es gelingt ihm, in sehr unterschiedlichen Lebensräumen 
zu leben. Er fühlt sich daher in seinem Aktionsraum durch die 
ständig sich ausbreitende Siedlungs- und Kulturlandschaft weder 
eingeengt noch gestört. Im Gegensatz zu den so genannten 
Kulturflüchtern, wie z. B. Wolf, Bär und Luchs, profitiert der Fuchs 
von der neuen Situation, so dass er scheinbar immer „frecher“ 
wird und mehr und mehr in die menschliche Zivilisation eindringt. 
Daher wird der Fuchs auch zunehmend in Wohngebieten tag-
aktiv. Die reichlich vorhandene Nahrung dürfte ein Grund sein, 
weshalb sich Füchse in unseren Siedlungsgebieten aufhalten. 
Füchse sind Allesfresser. Beeren, Fallobst, Mäuse, Regenwürmer 
gehören genauso zu ihrer Nahrung wie auch Abfälle von uns 
Menschen. Besonders beliebt sind Nahrungsreste in Abfallsäcken 
oder auf Komposthaufen.
Wie verhalte ich mich richtig, um keine Füchse anzulocken?
Füchse verlieren schnell die Scheu vor den Menschen. Sie sind 
aber Wildtiere und sollen dies auch unbedingt bleiben.
Deshalb gilt:
• keine Reste von Fleisch, Knochen oder Käse auf dem 

Komposthaufen entsorgen
• keine Futterteller für Haustiere draußen aufstellen,
• kein Fallobst liegen lassen
• Beeren vergittern
• Müllsäcke erst am Tag der Abfuhr bereitstellen,  

nicht bereits am Vorabend
• Schuhe, Gartenhandschuhe, Kinderspielsachen u. ä. Gegen-

stände über Nacht wegräumen. Diese sind als Spielzeug, 
vor allem bei Jungfüchsen sehr beliebt

• Unterschlupfmöglichkeiten (z. B. unter Gartenhäusern) ver-
schließen

• Haustiere im Freien (auch Hamster u. ä) müssen unbedingt 
fuchssicher eingezäunt sein. Sie gehören nachts in einen 
geschlossenen Stall.

• Eine ausreichende Gartenumzäunung behindert die Streif-
züge des Fuchses in Wohngebieten.

• Sandkästen abdecken
• Fuchsbauten unbedingt beseitigen, nachdem die Jung-

füchse den Bau endgültig verlassen haben.
Eine Fallenbejagung durch den zuständigen Jäger wird bereits 
durchgeführt.
Quelle: Landratsamt Bamberg

• • • Aus der Gemeinderatssitzung

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 
vom Montag, 26. Juni 2023 (Auszug)
Seniorenarbeit in der Gemeinde Lisberg: Vorstellung der 
Wohnraumberaterin und Alltagsbegleiterin sowie Bestellung 
der Senioren- und Behindertenbetreuerin
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag der Wohnraumberaterin 
und Alltagsbegleiterin zur Kenntnis. 
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Fusion der beiden Gemeinde zu vollziehen. Dazu sind nur zwei 
entsprechende und gleichlautende Gemeinderatsbeschlüsse not-
wendig. Gleichzeitig rät er, für die vier Ortsteile eine gemeinsame 
Entwicklungsstrategie ausarbeiten zu lassen ähnliche einem Leit-
bildprozess (oder auch bekannt unter Gemeindeentwicklungs-
konzept), um die gemeinsamen Identitäten zu stärken, aber gleich-
zeitig auch die örtlichen Stärken zu stärken und gemeinsame 
Schwächen zu verbessern.
Der Gemeinderat hat bereits in der Sitzung vom 06.09.2021 (TOP 
5 öffentliche Sitzung, Beschluss c) einstimmig beschlossen: „Für das 
Ziel einer engeren Zusammenarbeit der beiden Gemeinden generell 
regt der Gemeinderat Lisberg an, dass sich die beiden Gemeinde-
ratsgremien zumindest einmal jährlich treffen, um zukunftsweisende 
Themen gemeinsam zu besprechen.“. Nach zahlreichen Wort-
meldungen und reger Diskussion stimmt der Gemeinderat darin 
überein an dem Beschluss vom 06.09.2021 des Gemeinderats Lisberg 
weiterhin festzuhalten. Ein formeller Beschluss wurde nicht gefasst.
Bericht des 1. Bürgermeisters und Bekanntgabe  
aus nicht öffentlicher Sitzung
- Bericht: Förderprojekt "Kommunales Energiecoaching"
Die Regierung von Oberfranken hat mitgeteilt, dass für den Klima-
schutz endlich die Zuweisung der Mittel erhalten wurden und somit 
der Gemeinde Lisberg die Teilnahme am Förderprojekt "Kommunales 
Energiecoaching" ermöglicht werden kann. Bgm. Bergrab informiert, 
dass sich die Gemeinde Lisberg letztes Jahr (23.08.2022) für diese 
Fördermittel in der Kategorie „Energiecoaching Basis“ und „Energie-
coaching Plus“ bewerben hat. Nach nun erfolgter Zuteilung können 
die Themen der Energieversorgung mit entsprechenden Fach-
experten in der Breite der Bevölkerung besprochen werden. Die Ver-
waltung hält den Gemeinderat und die Bevölkerung dazu auf den 
Laufenden. 
Des Weiteren steht Bgm. Bergrab in Kontakt mit dem ALE wegen 
einem neuen Förderprogramm zur Errichtung von Nahwärme-
netzen, welches aktuell zwischen dem Brauhaus und dem Schloss 
in Trabelsdorf entworfen wird, um die beiden Gemeinde mit einer 
Heizungsanlage betreiben zu können.
- Bericht: Aktueller Stand Spielplatz "Mathesleite"  

in Trabelsdorf
- Bericht: Aktueller Sachstand zum Friedhof Lisberg 

(Erweiterung und Instandsetzung)
Anfang Juli soll ein gemeinsamer Besuch von Landschaftsarchi-
tekt, Herrn Krawielitzki und Verwaltung sowie Bürgermeister statt-
finden. Ein Termin ist noch nicht angesetzt. Bei Interesse können 
Gemeinderat dazukommen. Die Verwaltung informiert den Ge-
meinderat über die nächsten Schritte.
- Bericht: Information zur Umgestaltung des Bereichs Orts-

kreuz und Conrad-Wagner-Weg (Lisberg)
Bgm. Bergrab und die Verwaltung stehen in Abstimmung mit dem 
Landschaftsarchitekten, Hr. Krawielitzki, um einen ersten Entwurf 
dem Gemeinderat und der Bevölkerung vorstellen zu können. 
Sobald diese vorliegt, wird der Gemeinderat informiert.
Informationen und Sonstiges
- Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet vorrausichtlich 

am 24.07.2023 um 19:00 Uhr statt.
- Terminverschiebung geplante GR-Sitzung Oktober vom 02.10. 

auf 09.10.2023.
- GRin Fries: Hinweis auf einen streunenden Fuchs in Lisberg 

>> Bgm./GL: Werden uns mit dem Landratsamt zwecks Maß-
nahmen in Verbindung setzten.

- GRin Fries: Nachfrage zum Stromkasten am Standort „Advents-
krippe“ >> Bgm. Bergrab: Ist bereits da und wird von Bayer-
werk aufgestellt.

- GRin Fries: Jagdgenossenschaft möchte Wege aufbereiten. 
Nachfrage wegen Material >> Bgm. Bergrab klärt, ob Abbruch 
aus Kläranlage verwendet werden kann.

- GR Ch. Menz: Fußweg zwischen Nahkauf und Ringstraße muss 
wieder zurückgeschnitten werden. >> Bgm. Bergrab: An-
schreiben werden veranlasst.

- GR Sennefelder: Versuch der Organisation eines Festes zum 
Abschluss der Baumaßnahmen an der OD Lisberg.

Die dabei gestiegenen Rahmenbedingungen verschiedenster 
gesetzlicher und technischer Grundlagen erfordern es zum 
einen nachweisliches qualifiziertes Fachpersonal (Facharbeiter 
für Wassertechnik, Wassermeister) vorzuhalten, zum anderen ist 
zu beobachten, dass die Erwartungen an die Wasserversorgung 
und gesetzlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren zu-
nehmend intensiviert wurden. Nur Fachpersonal darf (im Zuge der 
Rechtssicherheit) am Netz der Wasserversorgung arbeiten. Auch 
muss die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben. Die Ge-
meinde Lisberg hat bekanntlich keine eigenen Brunnen. Wie aus der 
Mitteilung des Auracher Gruppe zu erkennen ist, werden Wasser-
gäste zwar versorgt, aber hierfür besteht keine Rechtsverbindlich-
keit. Die vertragliche Vereinbarung kann einseitig zum Jahresende 
(mit Frist auf zwei Versorgungsjahren) jederzeit gekündigt werden. 
Bei einer Übertragung und Mitgliedschaft im Verband übernimmt 
dieser die Pflichtaufgabe zur Wasserversorgung und damit auch 
alle technischen, qualitativen und rechtssicheren Umstände.
Beschluss:
Da das Thema der Wasserversorgung durch die Auracher Gruppe 
und durch das bestehende Vertragswerk (auslaufende Verträge) 
neu aufgerollt werden muss, diskutiert der Gemeinderat grund-
sätzliche Lösung. Ziel des Prozesses ist das Finden einer guten 
Lösung, welche die Versorgungssicherheit der Bevölkerung als 
höchstes Ziel hat.
Der Bürgermeister und die Verwaltung werden beauftragt, ent-
sprechende Gespräche mit der Auracher Gruppe und der FWO zu 
führen, um die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten dem Ge-
meinderat zur Bewertung und Beschlussfassung vorlegen zu können.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
Ankauf der Pumpenanlage des ASV Trabelsdorf  
durch die Gemeinde Lisberg
Beschluss:
Der TOP wird vertragt, da Klärung zum Sachverhalt notwendig 
werden (insb. Erbau des Brunnens, aktuelles Genehmigungsver-
fahren).
Abstimmungsergebnis: 12 : 0
Regelungen zur Sondernutzung nach Art. 18 Abs. 1 BayStrWG; 
Plakatieren auf öffentlichen Straßen
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt den vorgestellten Regelungen zur 
Plakatierung anlässlich von Veranstaltungen u.ä. an öffentlichen 
Verkehrsflächen gem. Art. 18 BayStrWG zu
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Wahlehrenamt 
(Erfrischungsgeld)
Beschluss:
Der Gemeinderat beschießt, dass Erfrischungsgeld für die Land-
tags- und Bezirkstagswahl 2023 wie folgt:
• Wahlvorstand und dessen Vertreter 65,00 €
• Schriftführer und dessen Vertreter 55,00 €
• Beisitzern 45,00 €
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden:
Diskussion und Beschlussfassung zur weiteren Zusammen-
arbeit mit der VG-Mitgliedsgemeinde Priesendorf
In den letzten Monaten wurden einige Tagesordnungspunkte be-
handelt, die sowohl die Gemeinde Lisberg als auch für die Ge-
meinde Priesendorf betroffen haben. U.a. ging es um die Schule 
& die Schulstandorte, die Nachmittagsbetreuung, die Nahver-
sorgung, den Glasfaserausbau, die Bauhöfe. Es ist in den Gremien 
sowie auch in der Verwaltung vermehrt festzustellen, dass ähnliche 
oder meist auch gleiche Sachverhalte in beiden Gemeinden dis-
kutiert werden. Von Seiten der Verwaltung wird mitgeteilt, dass es 
oft zu gleichen Arbeits- und Prozessschritten kommt, wie z.B. die 
Erstellung von Haushaltsplänen. Die Verwaltung wird durch dieses 
redundanten Arbeits- und Prozessschritte immer mehr ausgelastet, 
was eine kleine Verwaltung besonders in zeitlichen Anspruch 
nimmt. Bgm. Bergrab regt an, über eine engere Zusammenarbeit 
zu diskutieren, mit dem Ziel zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
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Gottesdienst am 13.08.2023 entfällt in Trabelsdorf
Herzliche Einladung zum Kirchweih-Gottesdienst in Walsdorf um 
9.30 Uhr
Chor, Musik und Tanz:
Posaunenchorprobe: Informationen hierzu finden sie auf der 
Homepage
unter: www.posaunenchor-trabelsdorf.de
Senioren/Seniorinnen:
Seniorengesprächskreis: - entfällt im Juli und August -
Monatsspruch:
Jesus Christus spricht: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch 
verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet.
Mt 5,44-45
Mit freundlichen Grüßen
Simon Meyer, Pfarrer
(in Vertretung für Pfarrerin Hedwig Deinzer)

• • • Aus den Vereinen

SV Rot-Weiß Lisberg
Festprogramm 85 Jahre SV Rot-Weiß Lisberg e.V.

Der SV Rot-Weiß Lisberg e.V. feiert sein 85-jähriges Bestehen. Zum 
Festwochenende vom 14.07. bis 16.07. sind Mitglieder sowie alle 
interessierten Freunde und Gäste eingeladen. Die Feierlichkeiten 
finden im Vereinsheim in Lisberg statt.

Beach-Volleyball: Freizeitrunde

In den sonnigen Monaten kann wieder das Beach-
Volleyballfeld auf dem Areal des SV Rot-Weiß Lis-
berg genutzt werden. Der Platz ist öffentlich zu-
gänglich und Material ist vorhanden. Jede:r ist 
herzlich willkommen, den Platz zu nutzen.

Du willst gerne Volleyball spielen? Melde dich am besten in der 
WhatsApp-Gruppe an: https://shorturl.at/fnJX5.
Viel Spaß beim Spielen, euer RWL-Team.

• • •  Kirchliche Nachrichten   
der Pfarrei Lisberg

Gottesdienste Juli – August 2023

Samstag, 15.07.2023
18.00 Uhr Vorabendmesse in Walsdorf
Sonntag, 16.07.2023
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Lisberg
Sonntag, 23.07.2023
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Lisberg

anschließend Pfarrfest
Samstag, 29.07.2023
18.00 Uhr Vorabendmesse in Walsdorf
Sonntag, 30.07.2023
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Lisberg
Samstag, 05.08.2023
18.00 Uhr Vorabendmesse in Walsdorf
Sonntag, 06.08.2023
9.00 Uhr Wortgottesfeier in Lisberg
Sonntag, 13.08.2023
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Lisberg
Dienstag, 15.08.2023 Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Lisberg
Samstag, 19.08.2023
18.00 Uhr Wortgottesfeier in Walsdorf
Sonntag, 20.08.2023
9.00 Uhr Wortgottesfeier in Lisberg
Veranstaltungen

Seniorenkreis
Einladung zum Seniorennachmittag am Dienstag, 18.07.2023 um 
14.00 Uhr in der Villa Lisberg
Einladung zum Pfarrfest in Lisberg
Die Pfarrei lädt herzlich ein zum Pfarrfest am Sonntag, den 
23.07.2023. Das Fest beginnt mit dem Gottesdienst um 10.30 Uhr. 
Im Anschluss sind alle an der Villa zum geselligen Beisammensein 
herzlich eingeladen. Für Speis und Trank ist Bestens gesorgt. Die 
Pfarrei freut sich über zahlreiche Besucher.
Katholischer Frauenbund
Der Frauenbund bittet um Kuchenspenden für das Pfarrfest am 
23.07.2023. Alle, die gerne einen Kuchen oder eine Torte backen 
möchten, können diesen ab 11.00 Uhr in der Villa Lisberg abgeben. 
Wir sagen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.
Am Montag, den 14.08.2023, um 13.30 Uhr, findet das traditionelle 
„Kräuterbüschel binden“ am Eingang zum Pfarrsaal statt. Alle 
die helfen möchten sind herzlich eingeladen. Gerne werden 
auch Blumen- und Kräuterspenden angenommen. Verkauf am 
15.08.2023 vor dem Gottesdienst in Lisberg.

• • •  Kirchliche Nachrichten   
der Pfarrei Trabelsdorf

Termine der Evang. Kirchengemeinde 
Trabelsdorf für Juli / August 2023
Ev.- Luth. Pfarramt Trabelsdorf -Von-Münster-Platz 1-
96170 Trabelsdorf
Tel.: 09549/375 Fax: 09549/5147 
E-mail: pfarramt.trabelsdorf@elkb.de
Internetadresse: www.evangelisch-in-trabelsdorf.de
Gottesdienst in Trabelsdorf / Michaelskirche

Sonntag um 10.30 Uhr
- Beachten Sie bitte die neue Gottesdienstzeit!! -

Gottesdienst am 16.07.2023 entfällt in Trabelsdorf
In Grasmannsdorf findet der ökumenische Regionen-Gottesdienst 
im Freien statt. Beginn ist um 10 Uhr. Herzliche Einladung
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• • •  Nachrichten  
für Kinder und Jugendliche

Jugendbeauftragte 
der Gemeinde Lisberg
Jugendbeauftragte für Lisberg und Trabelsdorf
Liebschwager Mandy
GR Menz Herbert
GRin Spieß Carina

Zuständigkeitsbereich der Bezirkssozialarbeit
im Fachbereich Jugend und Familie
Herr Schneider
Tel.: 0951/85-506, Zi.: 105 (Mo.– Fr., ganztags)
niklas.schneider@lra-ba.bayern.de

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.

www.wittich.de

Wir setzen ein Zeichen für den Klimaschutz!
... denn dank innovativer Photovoltaik-Technik auf 
unseren Dächern können wir bis zu 12% unseres 
benötigten Stroms aus Sonnenenergie nutzen und 
somit mehr als 150.000 kg CO2 vermeiden!

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen 
Sie Menschen.

UNSERE NEUEN MITARBEITER: 
RUND UM DIE UHR IM EINSATZ!

Anzeigenservice wird bei uns  

ganz  G R O S S geschrieben!
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Handwerkskammer ehrt Firma Tröppner
Die Handwerkskammer Oberfranken ehrten Handwerksunternehmen mit dem Zukunftspreis 2023. Aus den 49 Bewerbungen hat 
die Jury sechs Preisträger des Zukunftspreises ausgewählt und zusätzlich einen Anerkennungspreis ausgesprochen. In der Kategorie 
„Kreatives, wunderschönes Handwerk“ sicherte sich die Tröppner Manufaktur – Ornamentspenglerei (Lisberg) den Zukunftspreis 
mit ihrem gekonnten Einsatz des historischen Klempnerhandwerks in der Ornamentspenglerei. Juror Karl-Ludwig Holl, Dipl.-Designer, 
dekonform/ büro für gestaltung, Bamberg, schwärmte in der Laudatio auf das Unternehmen, „die Referenzliste der Projekte unseres 
Preisträgers liest sich akkurat so, wie ein guter Kunstreiseführer „Die historischen Highlights von Bamberg, ganz Oberfranken und 
noch weit darüber hinaus“.
Die Gemeinde beglückwünscht die Firma Tröppner und bedankt sich im Namen der beiden Feuerwehren Lisberg und Trabelsdorf für 
die Spende des Preisgeldes in Höhe von 1.500 EUR zugunsten der Kinderfeuerwehr KiFeuTraLis.

Auf Spurensuche in Trabelsdorf –  Auf Spurensuche in Trabelsdorf –  
Ehepaar Gordon besucht TrabelsdorfEhepaar Gordon besucht Trabelsdorf

Anfang Juli war das Ehepaar Gordon zu Besuch in der Ge-
meinde Lisberg. Sie waren auf Spurensuche ihrer Vorfahren, die 
in Trabelsdorf lebten. In Trabelsdorf besuchten sie die Stolper-
steine der Familie Liffgens, welche in der Bamberger Straße ver-
legt sind. In diesem Haus wurde seine Großmutter, Laura 
Charlotte Liffgens geboren, die 1916 Leopold Levy heiratete und 
zu ihm nach Viersen zog. Laura Charlottes Bruder Siegfried 
Liffgens (geb. 03.08.1890 in Trabelsdorf) heiratete Gisela Rosen-
baum (10.03.1893 in Zeckendorf) und lebte mit ihr und den drei 
gemeinsamen Kindern Hildegard (geb. 04.03.1924 in 
Trabelsdorf), Lothar (geb. 21.04.1926 in Trabelsdorf) sowie 
Joachim (geb. 18.01. 1928 in Trabelsdorf) im Elternhaus in 
Trabelsdorf. Er führte das elterliche Viehhändler-Geschäft in 
Trabelsdorf fort. In Trabelsdorf war Familie Liffgens seit 
Generationen bekannt und in das Dorfleben integriert. Nach 
der Machtergreifung der Nazi musste die Familie ihr Leben 
stark einschränken und Repressalien erdulden. Am 22. März 
1942 wurde die Familie zuerst nach Bamberg und am 24. März 
1942 von Nürnberg aus nach Izbica deportiert. Aus dem Ghetto 

Izbica erhielt Hildegard Liffgens eine Postkarte als letztes Lebenszeichen ihrer Eltern. Sie konnte am 06. Juni 1939 nach England aus-
wandern. Einzig sie überlebte den Holocaust und heiratete in New York im Jahr 1947 Eddy Kahn. Die Spuren ihrer Eltern und Brüder 
verlieren sich im Ghetto Izbica und in den dortigen Gaskammern. Wann, wo und unter welchen Umständen sie ums Leben kamen, ist 
nicht bekannt.
Herr Gordon konnte sich mit den letzten Augenzeugen, welche in Trabelsdorf wohnen, unterhalten und erfuhr interessante Details aus 
dem Leben seiner Verwandten. Auf dem jüdischen Friedhof in Lisberg besuchte er die Gräber seine Urgroßeltern und betete dort für sie.
Die Biografien der Familie Liffgens sind im „Gedenkbuch für die jüdische Bevölkerung in den ehemaligen Gemeinden Trabelsdorf und 
Lisberg“ nachzulesen. Während der Öffnungszeiten kann die deutsche und englische Ausgabe zum Unkostenbeitrag von 20 EUR er-
worben werden.
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Geltungsbereich (Lageplan):
Das Plangebiet liegt vollflächig in der Gemarkung (Gmkg.) Priesen-
dorf, wird
im Norden durch die Grundstücke mit den Flurnummern (Fl.

Nr.) 182, 181/3, 181/4, 181/6, 181/7 und 181/13 (alles 
Privatgrundstücke mit Wohnhaus, Nebenanlagen, 
Gartenfläche),

im Süden durch die Grundstücke mit den Fl.Nr. 184/2 (Grün-
fläche), 184 (Wald), 184/3 (Waldweg) und 181/2 
(Grünfläche),

im Westen durch die Grundstücke mit den Fl.Nr. 181/14 (Geh-
weg), 181/24 (Privatgrundstück mit Wohnhaus, 
Nebenanlagen, Gartenfläche) und 193/2 (Staats-
straße St 2276 mit Straßenbegleitgrün) sowie

im Osten durch die Grundstücke mit den Fl.Nr. 181/2 (Grün-
fläche) sowie 184 (Wald)

begrenzt und beinhaltet folgende Grundstücke voll- oder teilflächig 
(TF): Fl.Nr. 181/2 (TF), 181/24 (TF), 184 (TF), 184/2 (TF) und 184/3 (TF)
Der Lageplan vom 11.05.2023 mit Kennzeichnung der Abgrenzung 
des räumlichen Geltungsbereiches des Flächennutzungsplanes ist 
Bestandteil des Beschlusses und dieser Bekanntmachung.

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungs- 
und Landschaftsplanes kann im Dienstgebäude der Verwaltungs-
gemeinschaft (VG) Lisberg (2. Stock, Zimmer 10, Am Schloß 6, 
96170 Lisberg – Trabelsdorf) während der Öffnungszeiten Montag 
und Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr, Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr und 
Freitag 07:00 - 12:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung, als auch auf der 
Internetseite der Gemeinde Priesendorf – https://www.priesendorf.
de/bauen-umwelt/bauen-in-priesendorf/bauleitplanung – ein-
gesehen werden.

Verfahrensart:
Durchzuführen ist das durch das BauGB vorgegebene zweistufige 
Regelverfahren mit der frühzeitigen bzw. mit der förmlichen 
Öffentlichkeits-, Träger- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB bzw. gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:
Die im bisher wirksamen FNP/LSP dargestellten Flächen für die 
Landwirtschaft und Wald sind im Zuge der Änderung in Sonder-
bauflächen „§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO, Baunutzungsverordnung) und 
in gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) zu ändern.
Lisberg, 29.06.2023
Gemeinde Priesendorf
Krapp, 1. Bürgermeister

Gemeinde Priesendorf

• • • Amtliche Bekanntmachungen

Brauchen Sie unsere Hilfe?
„Helfende Hände“
Zum Schutz der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in die-
ser schwierigen Zeit, wollen wir die „Helfende Hände“ solida-
risch unsere Hilfe anbieten. Hilfe bekommen ist ganz einfach: 
Rufen Sie einfach eine der unten genannten Personen an und 
tragen Sie ihren Wunsch vor. Wir vermitteln Sie dann an einen 
Helfer weiter. Dieser Helfer wird sich mit Ihnen in Verbindung 
setzen um einen Termin zu vereinbaren.

Wenden Sie sich einfach an:
Roland Oberle  09549/7404
Anja Christel  09549/987430
oder an unseren
1. Bürgermeister Matthias Krapp  09549/989730

Wenn Sie mehr über die „Helfende Hände“ wissen wollen: Wir 
haben ein Prospekt über unsere Nachbarschaftshilfe, welches 
in der VG in Trabelsdorf und auch in der Kirche in Priesendorf 
ausliegt. Oder wenden Sie sich einfach direkt an uns.

Nachbarschaftshilfe Fahrdienst
Sicherheitsmaßnahmen
bei der Seniorenbeförderung

Sehr geehrte Seniorinnen
und Senioren von Priesendorf
und Neuhausen

Der Gemeindebus fährt jeden Dienstag und Donnerstag ab 
9.00 Uhr in Richtung Trabelsdorf. Um die Fahrten organisieren
zu können, bitten wir Sie, Herrn Roland Oberle am Dienstag 
und Donnerstag zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr anzurufen, 
um einen Termin zu vereinbaren (Tel. 09549/7404). Außerhalb 
der Zeiten sind zusätzliche Fahrten nach Absprache möglich.
Herzlichen Dank allen ehrenamtlichen Helfern für ihre Hilfe!

Bleiben Sie gesund!

Matthias Krapp,
1. Bürgermeister

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss 
Schmiedsgrund
Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
für die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 
(FNP/LSP) im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungs- 
und Grünordnungsplan (vBBP/GOP) mit der Bezeichnung 
„Schmiedsgrund“
Der Gemeinderat Priesendorf hat in der Sitzung vom 11.05.2023 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Änderung des 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes (FNP/LSP) im Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
„Schmiedsgrund“ beschlossen.
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Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
Flurneuordnung und Dorferneuerung Fatschenbrunn
Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge
LD-B – A 7566 - 2519
S c h l u s s f e s t s t e l l u n g
Das Verfahren Fatschenbrunn wird abgeschlossen (§ 149 Flur-
bereinigungsgesetz).
Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. 
Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flur-
bereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung 
Fatschenbrunn sind abgeschlossen. Die Teilnehmergemeinschaft 
erlischt mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schluss-
feststellung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch 
beim

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
Zeller Straße 40, 97082 Würzburg

(Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg)
eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!
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Hinweis: 
 Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von vier Monaten 

ab dem 03.07.2023 auch auf der Internetseite des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken auf der Seite Projekte 
in Unterfranken unter 

 
 

(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108554/index.php) 
 

Würzburg, 22.06.2023 

gez. Jürgen Eisentraut 
Behördenleiter 
 
 

Hinweis:

Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von vier 
Monaten ab dem 03.07.2023 auch auf der Inter-
netseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken auf der Seite Projekte in Unter-
franken unter

„Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorf-
erneuerungen“ eingesehen werden.
(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108554/index.php)
Würzburg, 22.06.2023
gez. Jürgen Eisentraut
Behördenleiter

ILE erfolreich evaluiert -  
plant gemeinsame Zukunft
Klosterlangheim. Die ILE Lebensregion + ist seit vielen Jahren 
aktiv. Die interkommunale Gemeinschaft fühlt sich zusammen-
gehörig, verfolgt gemeinsame Ziele und bündelt ihre Stärken. Viele 
gesetzte Ziele wurden bereits erreicht und sollen auch weiterhin 
verfolgt werden. Das ist das Ergebnis eines zweitägigen Seminars 
an der Schule für Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim, 
in dem die Bürgermeister, ihre Stellvertreter, einige Gemeinderats-
mitglieder, Verwaltungsmitarbeiter, Allianzmanagerin Ulla Schmidt 
und externe Begleiter den bisherigen ILE-Prozess evaluierten. Die 
Lebensregion + bilden die 5-Sterne-Gemeinden Rauhenebrach, 
Oberaurach, Knetzgau, Sand und die Stadt Eltmann mit der Stadt 
Zeil, der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach und die seit 2021 neu 
dazu gekommene Gemeinde Priesendorf.
Eine solche Evaluation ist in regelmäßigen Abständen wichtig, 
um die Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
konzepts (ILEK) zu überprüfen und sich neue Ziele zu setzen, die 
den aktuellen Herausforderungen der ländlichen Entwicklung ge-
recht werden. Außerdem ist sie notwendig um weitere Zuschüsse 
zu akquirieren.
Die Seminarleiter Thomas Müller und Tobias Alt strukturierten 
die beiden Tage straff, Eric Lüdemann vom Planungsbüro IPU be-
obachtetet den Prozess, um den Evaluierungsbericht zu verfassen. 
Frau Susanne Wolfrum Horn, LEADER - Managerin des Land-
kreises Hassberge, berichtet über den aktuellen Stand der Lokale 
Entwicklungsstrategie (LES) und der ILE - Betreuer, Marius Röder 
vom Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken, ergänzt wichtige 
Punkte rund um die ILE sowie die aktuellen Förderprogramme.

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss 
Schmiedsgrund - BPlan
Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
für den vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungs-
plan (vBBP/GOP) mit der Bezeichnung „Schmiedsgrund“
Der Gemeinderat Priesendorf hat in der Sitzung vom 11.05.2023 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes mit der 
Bezeichnung „Schmiedsgrund“ beschlossen.
Geltungsbereich (Lageplan):
Das Plangebiet liegt vollflächig in der Gemarkung (Gmkg.) Priesen-
dorf, wird
im Norden durch die Grundstücke mit den Flurnummern (Fl.Nr.) 

182, 181/3, 181/4, 181/6, 181/7 und 181/13 (alles Privat-
grundstücke mit Wohnhaus, Nebenanlagen, Garten-
fläche),

im Süden durch die Grundstücke mit den Fl.Nr. 184/2 (Grün-
fläche), 184 (Wald), 184/3 (Waldweg) und 181/2 
(Grünfläche),

im Westen durch die Grundstücke mit den Fl.Nr. 181/14 (Geh-
weg), 181/24 (Privatgrundstück mit Wohnhaus, 
Nebenanlagen, Gartenfläche) und 193/2 (Staats-
straße St 2276 mit Straßenbegleitgrün) sowie

im Osten durch die Grundstücke mit den Fl.Nr. 181/2 (Grün-
fläche) sowie 184 (Wald)

begrenzt und beinhaltet folgende Grundstücke voll- oder teilflächig 
(TF): Fl.Nr. 181/2 (TF), 181/24 (TF), 184 (TF), 184/2 (TF) und 184/3 (TF)
Der Lageplan vom 11.05.2023 mit Kennzeichnung der Abgrenzung 
des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist Be-
standteil des Beschlusses und dieser Bekanntmachung.

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungs-
planes kann im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
(VG) Lisberg (2. Stock, Zimmer 10, Am Schloß 6, 96170 Lisberg – 
Trabelsdorf) während der Öffnungszeiten Montag und Dienstag 
08:30 - 12:00 Uhr, Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr und Freitag 07:00 
- 12:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung, als auch auf der Internetseite 
der Gemeinde Priesendorf – https://www.priesendorf.de/bauen-
umwelt/bauen-in-priesendorf/bauleitplanung – eingesehen 
werden.
Verfahrensart:
Durchzuführen ist das durch das BauGB vorgegebene zweistufige 
Regelverfahren mit der frühzeitigen bzw. mit der förmlichen 
Öffentlichkeits-, Träger- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB bzw. gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB.
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:
Die Geltungsbereichsflächen sind als „Sonstige Sondergebiete“ mit 
der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ (§ 11 BauNVO) 
und als „Mischgebiete“ (§ 6 BauNVO) mit der dazugehörigen Er-
schließung zu entwickeln.
Lisberg, 29.06.2023
Gemeinde Priesendorf
Krapp, 1. Bürgermeister
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etwa durch das Trekking-Konzept im Steigerwald, das ebenfalls 
in ILE-Projekt ist. Attraktiver werden möchte die Region für junge 
Besucher und Bewohner. So wurde der Gedanke eines größeren 
Musikfestivals aufgegriffen, aber auch Pläne für Audioguides in den 
Ortschaften.
Weitere gemeinsame Themen sind der Trinkwasserschutz, die 
Kindergartenstruktur, die medizinische und pflegerische Nahver-
sorgung, die Schaffung von innerörtlichem Wohnraum und die 
noch stärkere Intensivierung des interkommunalen Austauschs.

Gründung Klimaschutznetzwerke
ÜZ Mainfranken mehr Klimaschutz für Mainfranken
ÜZ Mainfranken gründet Klimaschutz-Netzwerke  
für Kommunen
Das Erreichen der Klimaschutzziele ist wichtiger denn je, gleich-
zeitig aber auch herausfordernd.
Die ÜZ Mainfranken möchte die Kommunen und Landkreise in der 
Region bei dieser Herausforderung unterstützen und hat hierfür 
zwei neue Klimaschutz-Netzwerke mit dem Themenschwerpunkt 
„Reduzierung von Treibhausgasemissionen" gegründet.
Bereits im Jahr 2019 hat die ÜZ Mainfranken vier Energieeffizienz-
Netzwerke ins Leben gerufen.
Ziel der Netzwerke war es, Maßnahmen zum Energiesparen zu 
identifizieren, die Umwelt zu entlasten sowie den Ausbau re-
generativer Energieerzeugung voranzutreiben. Die Laufzeit der 
Energieeffizienz-Netzwerke war auf drei Jahre begrenzt und 
endete im Herbst 2022. Die Beteiligten sind von der Netzwerk-
arbeit allerdings so überzeugt, dass sie die Zusammenarbeit gerne 
vertiefen wollen.
Aus diesem Grund wurden nun zwei neue Klimaschutz-Netz-
werke gegründet. Gemeinsam wollen die Netzwerkteilnehmer 
in den nächsten drei Jahren dafür sorgen, dass der Klimaschutz 
den hohen Stellenwert bekommt, den er verdient. Die ÜZ Main-
franken konnte insgesamt 47 Kommunen sowie den Landkreis 
Schweinfurt für ihre Klimaschutz-Netzwerke begeistern. Begleitet 
werden die Netzwerke wieder vom Institut für Energietechnik (IfE). 
Die Klimaschutz-Netzwerke haben das Ziel, die CO2-Belastungen 
zu senken und damit das Erreichen der Klimaschutzziele zu unter-
stützen. Hierfür sollen den Netzwerken Fördergelder von mehr als 
eineinviertel Million Euro zur Verfügung stehen. In regelmäßigen 
Netzwerktreffen werden fachspezifische Themen bearbeitet, über 
Förderprogramme und Gesetzesänderungen informiert und 
Praxis-Beispiele besichtigt.
Durch den stetigen Erfahrungsaustausch ergeben sich Synergie-
effekte, die innerhalb der Netzwerke und auch zwischen den 
beiden Netzwerken optimal genutzt werden können.

Allianzmanagerin Ulla Schmidt konnte von vielen umgesetzten 
Projekten berichten wie der Studie der Universität Würzburg zu 
ländlich angepassten Wohnformen in der ILE Lebensregion plus, 
dem Projekt zur Aufwertung der Wanderwege und der Aussichts-
punkte, den Zisterzienser - Radrunden, von der Neugestaltung 
attraktiver Dorfplätze und Treffpunkte für Jung und Alt. Auch einige 
Kleinstunternehmen, die der Sicherung der Grundversorgung in 
der ILE dienen, konnten gefördert werden. 
Viel wurde erreicht zum Erhalt und einer nachhaltigen Pflege von 
Streuobstwiesen und alter Obstbaumsorten. Interkommunale 
Schulungsangebote für die Mitarbeiter fanden großen Zuspruch 
und konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die ILE-Gemeinden 
haben es geschafft, ihre Stärken zu erkennen und sich gegen-
seitig zu unterstützen. Gemeinsame Image-Kampagnen bei der 
Umsetzung von besonderen Projekten wie dem Netzwerk Main 
oder dem Allianzbad für die Region zeigen, dass eine große Ge-
schlossenheit gegeben ist. Ein zentrales Anliegen ist allen Lebens-
region-Kommunen der Erhalt mindestens eines Frei- und eines 
Hallenbades in der Region.
Einmal monatlich treffen sich die Bürgermeister der ILE, um einer-
seits gemeinsame Projekte zu besprechen, andererseits auch über 
Maßnahmen in der jeweiligen Gemeinde zu berichten und um sich 
mit der Kollegin und den Kollegen auszutauschen. 
„Diese regelmäßigen Treffen sind sehr wichtig, weil sie die Zu-
sammengehörigkeit der Gemeinden und ihrer Bürgermeister 
fördern, gemeinsame Projekte auf den Weg bringen und man 
durch den inhaltlichen Austausch voneinander lernt“, so Matthias 
Bäuerlein. Der Rauhenebracher Bürgermeister ist Vorsitzender 
dieser ILE-Sitzungen.
Einige ungelöste Probleme kamen ebenfalls auf den Tisch. So 
bleiben ein geschlossenes Radwegenetz und die Sicherheit von 
Radfahrern ein wichtiges Anliegen. Auch die Wiederbelebung des 
Schlosses Ebelsbach soll weiterverfolgt, bedarfsgerechte Wohn-
formen und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.
Einige schöne Projekte liegen in der Schublade und warten auf 
eine Finanzierungsmöglichkeit, wie etwa ein neues Konzept für den 
Marswaldspielplatz zwischen Knetzgau und Oberaurach und die 
Lauschpfade in verschiedenen Kommunen.

Zur Evaluierung ihrer bisherigen Zusammenarbeit trafen sich die 
Bürgermeister, Bürgermeister-Stellvertreter, einige Gemeinde-
räte und Verwaltungs-Mitarbeiter der ILE „Lebensregion +“ 
zwei Tage lang in der Schule für Dorf- und Flurentwicklung in 
Klosterlangheim.

Alle Mitglieder waren sich abschließend einig, dass die „Lebens-
region +“ ein sinnvoller und produktiver Zusammenschluss ist. 
Keiner möchte die ILE verlassen, eine Vergrößerung sei aber auch 
nicht sinnvoll. 
Schon jetzt sei die Vielfalt sehr groß, so dass in manchen Hand-
lungsfeldern die Anliegen auch unterschiedlich sind. Gemeinsames 
Ziel bleibt aber, die Infrastruktur für die Bevölkerung möglichst gut 
aufzustellen, die Region und den demographischen Wandel aktiv 
zu gestalten und weiterhin den sanften Tourismus zu stärken, wie 
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Brunnenfeste

Mittwoch, 19.07.
Mittwoch, 26.07.
Mittwoch, 02.08.
Mittwoch, 09.08.

Priesendorfer Brunnenfeste 
mit leckeren Speisen und kühlem Schrüfer Bier ab 17.00Uhr am Brunnen  

Auf Ihren Besuch freuen sich die ausführenden Ortsvereine und die Gemeinde Priesendorf! 

Danke für die Gratulation  
zum 50. Geburtstag
Ein wunderschöner Geburtstag liegt hinter mir – Zeit Danke zu 
sagen!
Bei herrlichem Wetter durfte ich zum Stehempfang in unseren 
Garten einladen. Ich war überwältigt von der Vielzahl der 
Gratulanten. Einfach einzigartig und wunderbar!
Ein besonderer Dank gilt meiner Familie und ganz besonders 
meiner Frau Jeanette, die mir immer zur Seite steht und die 
Feierlichkeiten so grandios vorbereitet hat.
Für eine tolle Überraschung sorgten die Kindergartenkinder 
der KiTa St. Anna Priesendorf mit ihrem eigens getexteten 
„Burgermeister“ -Lied. Danke der Bläserklasse der Grundschule 
Priesendorf-Lisberg, den Musikern des Musikvereins Priesen-
dorf und der Chorgemeinschaft Priesendorf für die tollen 
musikalischen und gesanglichen Einlagen.
Der 50. ist ein guter Geburtstag, um sich bei allen zu bedanken, 
die es ermöglicht haben, dass ich auch als Bürgermeister feiern 
konnte.
Ich bedanke mich herzlich für die vielen Glückwünsche und Ge-
schenke bei meinen Gemeinderatsmitgliedern und politischen 
Weggefährten, bei den zahlreichen Bürgermeisterkollegen, 
Mandatsträgern allen voran und stellvertretend Landrat Hans 
Kalb, der Staatsministerin Melanie Huml und dem Bundestags-
abgeordneten Thomas Silberhorn. Ganz besonders bei den Ver-
tretern der Ortsvereine und der Feuerwehren Priesendorf und 
Neuhausen, den Vertretern der Kirchengemeinde mit Kaplan 
Abbe Moise und Gregor Froschmayer und den Mitarbeitern der 
Gemeinde, vom Bauhof bis zur Verwaltung, der Schule und des 
Kindergartens.
Danke an alle Freunde, Nachbarn, an alle Priesendorfer und 
Neuhäuser für die tollen Geburtstagswünsche! Es war ein un-
vergesslicher Tag!
Matthias Krapp
1. Bürgermeister

Am Dienstag, den 20. Juni, fand schließlich die Gründungsver-
anstaltung und gleichzeitig das erste Netzwerktreffen der neuen 
Klimaschutz-Netzwerke statt. Neben der Unterzeichnung der Ver-
träge und dem darauffolgenden Gründungsprozess standen auch 
spannende Vorträge zum Glasfaser-Ausbau für Kommunen und 
aktuelle Herausforderungen im Stromnetzausbau auf der Agenda 
des Netzwerktreffens. 
Anschließend hatten die Netzwerkteilnehmer noch die Gelegen-
heit das Schalthaus und das Umspannwerk in Brünnstadt zu be-
sichtigen. "Es freut uns, dass so viele Gemeinden, Märkte, Städte 
und sogar ein Landkreis unserer Einladung gefolgt sind und sich 
gemeinsam mit uns aktiv für den Klimaschutz einsetzen.
Das zeigt uns, welch großen Stellenwert das Thema bei den 
Kommunen einnimmt - aber auch, wie groß die Herausforderung 
tatsächlich ist und dass sich die Teilnehmer hierbei Unterstützung 
wünschen. Und genau hierfür sind die Netzwerke da: Sich aus-
tauschen, gegenseitig informieren und schließlich mit- und von-
einander lernen. 
Gemeinsam lässt sich einfach noch mehr erreichen.", so Dr. 
Benjamin Geßlein, einer der beiden Netzwerkmanager der Klima-
schutz-Netzwerke.

ÜZ Mainfranken gründet Klimaschutz-Netzwerke  
für Kommunen
Informationen zur ÜZ Mainfranken
Die ÜZ Mainfranken ist ein echtes Energiebündel und in der 
Region Main-Steigerwald der starke Partner für grüne Energie und 
digitalen Fortschritt. 190 Mitarbeiter stecken all ihre Kraft in die 
Lebensqualität vor Ort und stehen ihren Kunden jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite. 
Mehr als 125.000 Menschen in den Landkreisen Schweinfurt, Haß-
berge, Kitzingen, Würzburg, Main-Spessart und Bamberg auf einer 
Fläche von rund 1.000 km2 werden von der ÜZ Mainfranken mit Sitz 
in Lülsfeld versorgt. Sie ist damit die größte Energieversorgungs-
genossenschaft in ganz Bayern.
Längst hat die ÜZ Mainfranken mehr als „nur" Strom zu bieten. Bei-
spielsweise baut sie das Glasfasernetz für flächendeckendes High-
speed-Internet in der Region aus, engagiert sich für klimaneutrale 
Wärmelösungen und entwickelt die Ladeinfrastruktur für eine all-
tagstaugliche Elektromobilität stetig weiter. 
Als moderner Energiedienstleister bringt die ÜZ Mainfranken Fort-
schritt in ihre Heimat - und das mit der Leidenschaft einer Ge-
nossenschaft. Hand in Hand mit Unternehmen, Landkreisen und 
Kommunen, werden hier innovative Energielösungen entwickelt 
und Themen wie Klimaschutz und Energieeffizienz vorangetrieben.
Für die ÜZ Mainfranken stehen Nachhaltigkeit, die Nähe zu den 
Menschen und der regionale Mehrwert von Beginn an im Vorder-
grund. Als verantwortungsvolles Unternehmen stellt die ÜZ seit 
1910 die Weichen für eine zukunftsfähige Gesellschaft von morgen. 
Die regionale Energiewende begann für die ÜZ Mainfranken 
bereits vor mehr als 30 Jahren, sodass schon heute in der Region 
bilanziell mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt als 
verbraucht wird.
Die Klimaschutzziele der Bundesregierung für das Jahr 2045 
wurden so bereits 2016 erreicht – ganze 29 Jahre früher. Egal ob 
Wind, Fotovoltaik, Wasser oder Biomasse - überall wird auf die 
Kraft der Natur gesetzt.
 Für ihren beispielhaften Einsatz grüner Energie wurde die ÜZ 
Mainfranken mit dem Hauptpreis des „Bayerischen Energiepreises" 
von der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Diese und 
viele weitere Auszeichnungen bescheinigen der Genossenschaft 
„ein Vorbild für ganz Bayern" zu sein.

IHR ANSPRECHPARTNER:
Eva Gerhart
Pressesprecherin ÜZ Mainfranken eG
Tel.: 09382 / 604- 136 
Schallfelder Straße 11
Email: eva.gerhart@uez.de 97511 Lülsfeld
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• • • Aus der Gemeinderatssitzung

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 
vom Donnerstag, 15. Juni 2023 (Auszug)

Bestellung eines neuen Feldgeschworenen
Das Amt der Feldgeschworenen ist nach dem Abmarkungsgesetz 
(AbmG) ein kommunales Ehrenamt.
Die Feldgeschworenen haben einen weiteren Feldgeschworenen 
benannt:
Herrn Tobias Folger
Gemäß Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Abmarkungsgesetzes werden Feld-
geschworene auf Lebenszeit bestellt.
Der neu bestellte Feldgeschworene wurde bereits auf sein Amt 
durch den ersten Bürgermeister verpflichtet (Art. 13 Abs. 2 Satz 1 
AbmG).
Bauleitplanung - Aufstellung einer 6. Änderung Flächen-
nutzungsplan im Bereich des vBBP „Freiflächen – Photovoltaik-
anlage Priesendorf“; Abwägung der frühzeitigen Beteiligung
- Abwägung der frühzeitigen Beteiligung zur Aufstellung 

einer 6. Änderung des FNP Priesendorf; Schreiben der 
AELF-BA Bamberg

Beschluss:
Die Stellungnahme des ALEF-BA wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden in der Begründung zum Flächennutzungsplan er-
gänzt.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

- Abwägung der frühzeitigen Beteiligung zur Aufstellung 
einer 6. Änderung des FNP Priesendorf; Bauleitplanung 
Landratsamt Bamberg

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass der Geltungsbereich und die Ver-
fahrensvermerke auf dem Flächennutzungsplan ergänzt werden.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Vorbereitung einer ILE-Gründung
Beschluss:
Der Gemeinderat Priesendorf nimmt die Idee einer ILE-Gründung 
mit den Gemeinden Stegaurach, Walsdorf, Lisberg und Priesen-
dorf sowie Oberaurach und Pettstadt zustimmend zur Kennt-
nis. Er beauftragt den 1. Bürgermeister, die Gespräche mit den 
Partnergemeinden und dem ALE Oberfranken weiterzuführen und 
zu vertiefen sowie die gemeinsame Vorbereitungsphase zur vor-
gesehenen Gründung einer ILE zu starten. 
Der Auftrag zur Erstellung des ILE-Konzeptes an ein Planungs-
büro soll nach einer Angebotseinholung in Abstimmung mit den 
anderen Kommunen erteilt werden. Die anteiligen Kosten (ca. 
2.000-3.000 €) werden übernommen.
Der 1. Bürgermeister informiert den Gemeinderat regelmäßig über 
die aktuellen Entwicklungen zum Thema ILE.
Nächster Besprechungstermin mit Vertretern des ALE und allen be-
teiligten Gemeinden ist am Donnerstag, 22.06. im Sitzungsaal des 
Schlosses Trabelsdorf.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0
Regelungen zur Sondernutzung nach Art. 18 Abs. 1 BayStrWG; 
Plakatieren auf öffentlichen Straßen
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt den vorgestellten Regelungen zur 
Plakatierung anlässlich von Veranstaltungen u.ä. an öffentlichen 
Verkehrsflächen gem. Art. 18 BayStrWG mit folgenden Änderungen 
zu:
Die Anzahl der Plakate/Plakatständer ist auf insgesamt 30 Plakate/
Plakatständer je Partei, Wählergruppierung usw. beschränkt
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Die neue Version der Priesendorf 
App ist da!
„Wissen, was los ist in Priesendorf!“ Unter diesem 
Motto haben wir die App „Heimat-Info“ vor 
wenigen Wochen eingeführt.
In unserer Heimat-Info App erhalten Sie als Bürger 
oder Bürgerin sämtliche Informationen, wie News 

oder Veranstaltungen direkt aufs Smartphone oder Tablet. Die App 
steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

Heimat-Info Benachrichtigungsfunktion – Jetzt Glocke einschalten
Mit der Heimat-Info APP können Sie sich auch an Termine oder 
Neuigkeiten erinnern lassen. Egal ob über Neuigkeiten aus dem 
Rathaus oder anstehende Veranstaltungen unserer Vereine, 
Organisationen und Einrichtungen. Mit unserer Gemeinde-App 
sind Sie immer auf dem neuesten Stand! Einfach die Glocke ein-
schalten und schon erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung, wann 
immer es etwas Neues aus unserer Gemeinde gibt.
Sind Sie schon dabei?

Wichtige Nachricht an alle Vereine, Einrichtungen  
und Organisationen:
Haben Sie sich schon registriert? In der Heimat-Info App erreichen 
Sie alle Mitbürger jetzt noch einfacher. In der App können Sie Ver-
anstaltungen jetzt auch im Voraus ankündigen, neue Mitglieder 
ansprechen und über Ihr Vereinsleben berichten. Falls noch nicht 
geschehen, bitten wir Sie, sich jetzt in der App oder auf www.
heimat-info.de zu registrieren und aktiv unsere Mitbürger zu 
informieren. Bei Fragen zur Registrierung kontaktieren Sie bitte das 
Team von Heimat-Info (09498/906585, info@heimat.-info.de) oder 
wenden Sie sich an unsere Verwaltung.
Neue Funktionen
Die neue Version hat neben verbesserten Ladezeiten auch eine ein-
fachere Navigation zu bieten. Interessante Beiträge können ab sofort 
mit Freunden auf Facebook, WhatsApp und Co. geteilt werden. 
Themen-Favoriten sind noch simpler definierbar: einfach das Glocken-
Symbol aktivieren und Push-Nachrichten über neue Beiträge aus be-
sonders interessanten Kategorien direkt aufs Handy erhalten.
Der Veranstaltungskalender wurde ebenfalls generalüberholt. Auf 
der neuen Eventseite werden alle anstehenden Veranstaltungen 
in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Userinnen und User 
können Veranstaltungen in ihrem persönlichen Kalender ab-
speichern, die sie auf keinen Fall verpassen wollen.
„Mit der neuen Version hat sich die Nutzerfreundlichkeit unserer 
App weiter verbessert“, findet Erster Bürgermeister Matthias Krapp. 
„Mit,Heimat-Info‘ können sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch 
schneller und einfacher über das Leben in unserer Gemeinde informieren 
– und das zu jeder Zeit, an jedem Ort mit dem Smartphone.“
Auf einen Blick

• Heimat-Info: Die Gemeinde Priesendorf als App
• Keine Registrierung für Endnutzer/-innen 

nötig
• Kostenloser Download und Update über App 

Store (iPhones) und Play Store 
(Android-Phones) über folgenden QR-Code.

• Weitere Infos unter www.heimat-info.de
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• • •  Kirchliche Nachrichten   
der Pfarrei Priesendorf

Gottesdienstordnung Priesendorf 
Juli/August 2023

Juli:

Mittwoch, 12.07.
18.00 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 21.07.
18.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 23.07.
10.00 Uhr Wortgottesfeier im Schrüfergarten -  

Reihe: Gottesdienste an besonderen Orten
Freitag, 28.07.
18.00 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 29.07.
18.00 Uhr VAM an der Anna-Kapelle in Neuhausen
Sonntag, 30.07.
14.00 Uhr Andacht an der Anna-Kapelle in Neuhausen

August:

Freitag, 04.08.
18.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 06.08.
10.00 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 11.08.
18.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 13.08.
08.30 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 15.08.
11.00 Uhr Eucharistiefeier – Mariä Aufnahme in den Himmel

********************************************************************
Rosenkranz: Vor jeder Vorabendmesse um 17.30 Uhr Kirche 
Priesendorf
Dienstags um 18.30 Uhr Annakapelle Neuhausen: Donnerstags um 
18.00 Uhr Marienkapelle Priesendorf

*******************************************************************
Seniorennachmittag: Am Dienstag, 08.08.2023 um 14.00 Uhr im 
Pfarrer-Maas-Saal

*******************************************************************
Öffnungszeiten der Bücherei Priesendorf:
Dienstags, von 18.00 - 20.00 Uhr

********************************************************************
Öffnungszeiten Pfarrbüro Priesendorf:
Dienstag/Donnerstag  ................................................... 10.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch:  .......................................................................... 16.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 09549-981155 (evtl. Anrufbeantworter):
Mail: ssb.steigerwald@erzbistum-bamberg.de
Internetseite: www.pfarreien-priesendorf-dankenfeld.de
Sprechzeiten von Pastoralreferent Gregor Froschmayr:
nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 09549-981155 (evtl. AB) 
oder unter 0152-38447787; per Mail unter gregor.froschmayr@erz-
bistum-bamberg.de
Sprechzeiten von Kaplan Moise Seck:
nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 09549-981155 (evtl. AB); 
per Mail unter: moise.seck@erzbistum-bamberg.de
Sprechzeiten von Pastoralassistent Lukas Lunk:
nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 09549-981155 (evtl. AB) 
oder unter 0151-67729996; per Mail unter: 
lukas.lunk@erzbistum-bamberg.de

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Wahlehrenamt 
(Erfrischungsgeld)
Beschluss:
Der Gemeinderat beschießt, dass Erfrischungsgeld für die Land-
tags- und Bezirkstagswahl 2023 wie folgt:
• Wahlvorstand und dessen Vertreter 65,00 €
• Schriftführer und dessen Vertreter 55,00 €
• Beisitzern 45,00 €
Abstimmungsergebnis: 8 : 0
Belegung freier Plätze in der Kita St. Anna  
für das Jahr 2023-2024
Die Vorschulgruppe ist ab 01.09.2023 mit 26 Kindern besetzt. (Zwei 
Kinder davon besuchen am Vormittag die SVE in Stappenbach und 
kommen erst am Nachmittag zur Gruppe.) Es liegt eine Sonder-
genehmigung für einen weiteren Platz vor, im Notfall könnte darauf 
zurückgegriffen werden.
Nach Rücksprache mit der Kindergartenleitung gibt es im Kinder-
gartenbereich noch 8 freie Plätze. Er wäre wünschenswert, 
mindestens zwei Plätze (begrenzt auf das Kindergartenjahr bis 
31.08.2024) an Gastkinder zu vergeben.
Im Bereich der Krippe gibt es noch drei freie Plätze. Auch hier 
könnte ein Platz, befristet auf ein Jahr, an ein Gastkind vergeben 
werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Leitung der KiTa St. 
Anna Priesendorf, im Kindergartenbereich höchstens vier Plätze 
und im Bereich der Krippe einen Platz bezogen auf das Kinder-
gartenjahr bis 31.08.2024 an Gastkinder zu vergeben.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0
Bericht des 1. Bürgermeisters und Bekanntgabe aus nicht 
öffentlicher Sitzung
- Bericht vom Kinder- und Jugend- Aktionstag am 10.06.2023 

mit Eröffnung des neuen Jugendtreffs
Es erging Einladung schriftlich per Brief an alle Jugendliche von 
9 - 17 Jahre (über 180 an der Zahl) aus der Gemeinde Priesendorf.
Nach der Jungbürgerversammlung im letzten Jahr begehen wir 
nun einen weiteren Schritt in der Jugendarbeit gehen. 
Mit Anna Seubert konnten wir nun eine Jugendpflegerin für unsere 
Gemeinde gewinnen. Zusammen mit Anna werden neue Projekte 
und Aktionen gestartet. Die erste Aktion war die Eröffnung und die 
Einrichtung eines eigenen Jugendtreffs in Priesendorf am Samstag, 
den 10.06.2023 von 11.00-13.00 Uhr im neuen Jugendraum an der 
Schulturnhalle Priesendorf.
Im Weiteren wird jeden Donnerstag von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
ein Kids-Treff für Kinder von 9-14 Jahren und ein Jugend-Treff für 
Jugendliche ab 14 Jahren von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr eingerichtet. 
Weiter Aktion mit den Kindern und Jugendlichen über den Treff 
hinaus folgen.
Informationen und Sonstiges
- Sitzung des Naturschutzbeirates des Landratsamtes Bamberg 

am 21.06.2023 im Sitzungssaal des Gemeindezentrums:
Themenschwerpunkte:
1. Befreiung aus den Naturparkschutzrichtlinien  

bzgl. der geplanten Freiflächen-PV-Anlage
2. Ausweisung eines geschützten Landschaftsbestandteiles 

„Schrempf Biotope“ in der Gemeinde mit der Gemeinde 
Priesendorf

Am heutigen Tage ist von der Regierung von Oberfranken die 
Stellungnahme zum Antrag des vorzeitigen Maßnahmenbeginns 
für Zuweisungen nach dem BayFAG und zur Ausstellung einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung für das Landesförderprogramm 
Ganztagsausbau eingetroffen. 
Die Förderung der Umbaumaßnahme wurde wie beantragt in Aus-
sicht gestellt. Es kann von der angesetzten Förderquote von nahe-
zu 90% ausgegangen werden. 
Die formalen Voraussetzungen wurden heute noch an die 
Regierung übersandt. Das Büro Pollach ist informiert und wird nach 
Gegenzeichnung der Vereinbarung durch die Regierung mit dem 
Ausschrieben der Leistungen unverzüglich beginnen.
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Die Mittelgrundstraße ist daher von der Weißbergstraße bis zur 
Kreuzung Rödernstraße am 29.07.2023 ab 16 Uhr bis 23:59 Uhr 
gesperrt.

Obst- und Gartenbauverein Priesendorf

1. Vorsitzender: 
Manfred Dütsch, 09549/7763
2. Vorsitzender: 
Frank Zwosta, 09549/8537
Internet: t1p.de/ogv-priesendorf
Jugendgruppe Freche Früchtchen
Ansprechpartner: Gabi Kramer

Aktuelle Informationen können im Vereinskasten bzw. auf der 
o. g. Webseite eingesehen werden. Online finden Sie zudem 
weitere Kontaktdaten.

SV Priesendorf 1936 e.V.

Abteilung Fußball:
Robert Seyfried, 0174/5820406
Kontaktperson JFG, Passwesen, Berichte, Schiedsrichter, BFV

Roland Dütsch, 0157/31137862
Spielleitung Herren

Dominik Dütsch, 0151/29148104
Spielleitung Herren 2. Manschaft

Mirjam Alt, 0151/27582060
Spielleitung Damen

Manuela Hubert, 0175/3221728
 
Abteilung Fitness/Tanz:
Heike Folger, 09549/5303

Abteilung Theater:
Franz Hubert, 09549/1483

Anregungen/Fragen jederzeit gerne an: 
verein@sv-priesendorf.de

• • •  Nachrichten für Senioren 

Senioren- und Behindertenbeauftragte
der Gemeinde Priesendorf
Seniorenbeauftragte/r
Oberle Roland
Stellv. GRin Christel Anja

Behindertenbeauftragte
GR Volk Bernd
Stellv. GR Folger Michael

Kirchenchor

Der Kirchenchor probt ca. 14-tägig in Präsenz. Probentag ist 
zurzeit Sonntagabend, Probenraum je nach Jahreszeit der 
Pfr.-Maas-Saal oder der Pfarrsaal im Pfarrzentrum. Wir be-
gleiten immer auch Gottesdienste, beachten Sie hierzu die 
Hinweise in den aktuellen Pfarrbriefen.

Infos und Termine, auch Gottesdienste mit Beteiligung des 
Kirchenchores, finden Sie stets im Internet unter 
www.chorgemeinschaft-priesendorf.de. 

• • •  Nachrichten  
für Kinder und Jugendliche

Jugendbeauftragte 
der Gemeinde Priesendorf
Jugendbeauftragter für Priesendorf
GRin Christel Anja
stellv. GR Wolf Jürgen

Zuständigkeitsbereich der Bezirkssozialarbeit
im Fachbereich Jugend und Familie
Frau Güßbacher
Tel.: 0951/85-194
tina.guessbacher@lra-ba.bayern.de

• • • Aus den Vereinen

Chorgemeinschaft Priesendorf

FFW Neuhausen
Straßenfest Neuhausen

Die FF Neuhausen lädt ein zum Straßenfest im Rahmen der 
Annakirchweih in die Mittelgrundstraße.
Beginn 18 Uhr Festgottesdienst, anschließend Live-Musik mit dem 
Musikverein Priesendorf.

Kurz vor Annahmeschluss
laufen bei uns die Telefone heiß!☎Geben Sie Ihre Anzeige rechtzeitig vor Annahmeschluss auf
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www.schunder-bestattungen.de

96170 Trabelsdorf
Steigerwaldstraße 2 • Tel. 0 95 49 - 98 96 026

 Landkreis Bamberg 
 
Wir stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet ein: 

IT-Systemadministratoren/innen (m/w/d)                
in Vollzeit/Teilzeit 
Kommen Sie in unser Team!  
  

Es erwarten Sie interessante und sinnstiftende Aufgaben, aus den Bereichen  

• Applikationsmanagement und 

• Clientsysteme 
 

Haben Sie Lust auf vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeiten, mit denen Sie 
zur Gestaltung einer modernen Behörde und der Digitalisierung unseres 
Landkreises beitragen, inklusive aller Vorteile des öffentlichen Dienstes? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter 
www.landkreis-bamberg.de/stellenangebote 
 
 

Die Erzdiözese Bamberg sucht  
für das Bistumshaus St. Otto zum 01.09.2023 eine

Reinigungskraft (m/w/d)

mit Dienstsitz in Bamberg. Der Beschäftigungsumfang beträgt 50 % einer 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigung (derzeit 19,5 Stunden/Woche).

Ihre wesentlichen Aufgaben sind u. a. die Reinigung der Übernachtungs-
zimmer bzw. der öffentlichen Bereiche und Tagungsräume.

Wir erwarten u. a. erste Berufserfahrung im Bereich der Reinigung sowie 
Bereitschaft zu Wochenendarbeit.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite:
https://personal.kirche-bamberg.de/offene-stellen/erzbistum-bamberg

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, stellen Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 23.07.2023 online ein.

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Druckkosten vergleichen
und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

onlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

druckenJetzt günstig
JetztJetztJetztJetztJetztJetztWahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!
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Unser Mitarbeiter geht in seinen verdienten Ruhestand.  
Wir suchen zur Nachbesetzung am

Standort Bamberg
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Elektroniker (m/w/d)
für die Instandhaltung

Wer ist BMI?
Die BMI Group ist der führende Hersteller von Bedachungsmaterialien und Abdichtungssystemen in  
Deutschland. Mit mehr als 120 Produktionsstandorten vereint die BMI Group über 9.000 Mitarbeiter.  
Am Standort Bamberg werden Bitumenbahnen hergestellt.

Ihre zentralen Aufgaben:
•  Vorbeugende Instandhaltung und Optimierung der  
Produktionsanlagen

•  Störungssuche und -behebung

Ihr Profil:
•  Abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektroniker 
oder vergleichbar

•  Bereitschaft zu 2-Schicht- und Bereitschaftsdienst

Wir bieten:
•  Unbefristeter Arbeitsvertrag

•  Entgelt nach Tarifvertrag und Prämien

•  Attraktive Sozialleistungen: 
u. a. Betriebliche Altersvorsorge, 
Mitarbeiterrabatte, Betriebskantine, JobRad, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
Zuschuss für Kinderbetreuung

BMI Vedag  
Geisfelder Straße 85-91 · 96050 Bamberg Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an:
www.bmigroup.com/de/vedag/ werner.lohr@bmigroup.com

 Landkreis Bamberg 
 
Wir stellen zum 1. September 2024 ein:  

 

Auszubildende Straßenwärter (m/w/d)  
beim Kreisbauhof in Memmelsdorf 
Wir packen es an!  
  

Das Team unseres kreiseigenen Tiefbaus ist für die Unterhaltung unserer Kreis-
straßen im Landkreis Bamberg verantwortlich. Dazu gehören u. a. Unterhalts- und 
Instandsetzungsarbeiten, das Durchführen des Winterdienstes, sowie die Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit während der Baumaßnahmen.  
 
 

Wenn du: 
- teamfähig bist 
- Freude an handwerklichen Tätigkeiten hast  
- praktisch veranlagt bist und gerne an der frischen Luft arbeitest 
- körperlich belastbar bist und selbstständig arbeiten kannst 
 
 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis 15.09.2023 unter 
www.landkreis-bamberg.de/stellenangebote 

 Landkreis Bamberg 
 
Wir stellen zum 1. September 2024 ein:  

 

Auszubildende Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)  
Fachrichtung Allg. Innere Verwaltung Freistaat Bayern u. Kommunalverwaltung                                          
 
Langweilige Ausbildung? Nicht bei uns!  
  

Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung mit verantwortungsvollen Aufga-
ben, die einen umfassenden Einblick in viele verschiedene Abteilungen und 
Rechtsgebiete ermöglicht. Während deiner dreijährigen Ausbildung hast du immer 
einen Ansprechpartner an deiner Seite und kannst deinen Beitrag für das Allge-
meinwohl leisten.  
 
 

Du hast Lust unser Nachwuchskräfte-Team kennenzulernen und ein Teil davon zu 
werden?  
 
 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis 01.09.2023 unter 
www.landkreis-bamberg.de/stellenangebote 
 

 

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Hier finden Sie Ihren neuen Chef!
In der Rubrik STELLEN Markt.
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AHRTAL. AFi. Auch fast zwei 
Jahre nach der verheerenden 
Flut ist das Ausmaß der Schä-
den entlang der Ahr weiterhin 
gegenwärtig. An vielen Stel-
len sieht es auf den ersten 
Blick noch immer nicht da-
nach aus – doch es geht vor-
an. Inhaber von Hotels, Res-
taurants und Geschäften ha-
ben, samt ihrer 
Mitarbeiter*innen, unzählige 
Stunden Arbeit, verbunden 
mit viel Hoffnung und Mut, in 
den Wiederaufbau ihrer ge-
schäftlichen Existenzen ge-
steckt. Das Ziel: Endlich wie-
der zahlreiche Tages- und 
Übernachtungsgäste sowie 
Kundinnen und Kunden be-
grüßen zu können. Wander-
freudige Besucher*innen des 
Ahrtals dürfen sich, neben un-
vergesslichen Stunden in 
grandioser Natur entlang 

traumhaft schöner Wanderwe-
ge, auf bekannt herzliche 
Gastgeber und gemütliche 
Einkehrmöglichkeiten mit re-
gionalen Spezialitäten freuen. 
Vieles in neuem Glanz mit Ex-
klusivität – einiges aber auch 
ungeschönt, so, wie die Was-
sermassen es hinterlassen 
haben. Beispielsweise in dem 
kleinen Ort Marienthal, zwi-
schen Rotwein-Wanderweg 
und Ahr gelegen. Hier befin-
det sich direkt an der Ahr die, 
in ein Museum umfunktionier-
te, Flut-Ruine von Michael 
Lang. Durch ihre Flut-Foto-Vi-
deo-Ausstellung, kombiniert 
mit dem Verkauf von z. B. Ahr-
weinen oder der „geilsten 
Currywurst“, finden alle 
Besucher*innen des Ahrtals 
eine ganz besondere Atmo-
sphäre zwischen traumhafter 
Natur und brutaler Zerstörung 

vor: Lang wollte 2021, nach 
umfangreicher Renovierung 
des Objekts, eine Vinothek er-
öffnen. Dann nahmen auch 
ihm die Wassermassen seine 
Existenz. „Mir wurde schnell 
bewusst, welches Ausmaß 
die Flut hat. Aufgeben war 
und ist weiterhin keine Option. 
Ich nahm das Schicksal in die 
Hand und begann nach ei-
nem existenziellen Notpro-
gramm zu suchen“, so Micha-
el Lang. Unter anderem we-
gen bürokratischer Hürden 
konnte er nur das baulich Not-
wendige wieder herstellen 
und bewirtet seit vergange-
nem Jahr samstags und 
sonntags seine Gäste aus ei-
nem Verkaufswagen heraus. 
Dann entstand die Idee, mit 
seiner Flut-Ruine eine „Aus-
stellung für immer“ zu schaf-
fen. „Eine Ausstellung die, 

ganz bewusst ungefiltert mit 
gespendeten, geliehen und 
eigenen Fotos, Videos und 
Gegenständen, das Ausmaß 
der Naturkatastrophe zeigen 
soll. Als Erinnerungsstätte 
des Nicht-Vergessens. Für Ur-
lauber, Tagestouristen und 
Betroffene der Flutkatastro-
phe.“ 
Der Besuch der Ausstellung 
ist im Übrigen kostenlos. Wer 
weniger in der Natur, dafür 
mehr im städtischen Flair un-
terwegs sein möchte, dem 
bieten Bad Neuenahr und 
Ahrweiler Anlaufmöglichkei-
ten. Denn in beiden Städten 
laden wieder viele Geschäfte 
zum Bummeln und Shoppen, 
Restaurants zum Genießen 
und Verweilen ein. Nicht alle 
an alter Stelle – aber etliche 
in neuem Gewand, mit viel 
Herzblut aufgebaut und einem 
umfangreichen Waren- und 
Genussangebot für Jeder-
mann. Auch die, über die 
Kreisgrenzen hinaus, bekann-
te Geselligkeit des Ahrtals ist 
zurückgekehrt. Nach dem 
Motto „Ahrtal steigt voller Elan 
ein ins Event-Jahr 2023“ ste-
hen in diesem Jahr einige he-
rausragende Events an, mit 
denen das Ahrtal, allen voran 
seine Weinortschaften, un-
zählige Besucher*innen emp-
fangen möchte. Dem Besuch 
im Ahrtal steht nichts im 
Wege, ganz im Gegenteil. 
Gastgeber und Einzelhandel 
freuen sich über jeden Gast 
und Kunden. Für weitere In-
formationen zu Gastgebern, 
Einzelhandel und Veranstal-
tungen einfach den QR-Code 
scannen.

LINUS WITTICH hilft

Das Ahrtal braucht Sie
Gastgeber und Einzelhandel freuen sich 
über jeden Gast und Kunden

Gastgeber Michael Lang neben einem Ex-
ponat seiner Ausstellung ...

... die außer vielen Bildern auch meh-
rere Filmsequenzen beinhaltet.

AdobeStock_203181480
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Weiden
Inmitten der grünen Mittel-
gebirgslandschaft des Ober-
pfälzer Waldes präsentiert 
sich Weiden in der Oberpfalz 
als „Kultur-Perle“. Umgeben 
von farbenprächtigen Renais-
sance-Giebelhäusern bildet 
der Marktplatz mit dem in den 
Jahren 1539 bis 1548 erbauten 
Alten Rathaus das Herzstück 
der Weidener Altstadt. Zahlrei-
che Restaurants laden in dieser 
traumhaften Kulisse zum Ver-
weilen, Träumen und Genießen 
ein. Es lohnt sich aber auch 

einen Blick in die romantisch verwinkelten Gässchen zu werfen, 
denn auch hier finden sich schmucke Boutiquen und viele Cafés. 
Besonders Kulturinteressierte sind beeindruckt von der wech-
selvollen Geschichte der evangelischen Stadtpfarrkirche Sankt 
Michael und der Josefskirche. TreffpunktDeutschland.de/weiden

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Noch mehr auf   
TreffpunktDeutschland.de 
QR-Code scannen und ganz Deutschland entdecken! 

Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

Der Oberpfälzer Wald im Osten Bayerns, an der Grenze zu 
Tschechien mit den Städten Tirschenreuth, Schwandorf, Wei-
den i.d. OPf. und Neustadt a.d. Waldnaab, ist etwas Beson-
deres. Hier fi nden sich viele Schätze der Natur: grüne Mittel-
gebirgslandschaft am grünen Band Europas, plätschernde 
Flüsse, Seen und Teichen, das ausgedehnte Naturparkland, 
sagenhafte geologische Besonderheiten und natürlich der Wald 
– urtümlich und ein wenig geheimnisvoll. 
Man hat 1.001 Möglichkeiten für einen erlebnisreichen Urlaub 
und kulturell interessante Ausfl üge. Ein geradezu perfekter Ein-
stieg: das Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen. 
TreffpunktDeutschland.de/oberpfaelzer-wald

Wandern zur  Burgruine Weißenstein 
© Oberpfälzer Wald, Landkreis Tirschenreuth / Tourismusverband Ostbayern e.V.

Waldnaabtal - Uferpfad 
© Tourismusverband Ostbayern e.V.

Himmelsleiter © Oberpfälzer 
Wald Landkreis Tirschenreuth

 Tourismusverband Ostbayern e.V.

OBERPFÄLZER WALD Vulkanmuseum 
Parkstein
Bereit für eine Zeitreise zu den 
erdgeschichtlichen Anfängen 
Europas? Kaum eine ande-
re Region in Europa bietet 
vergleichbare Einblicke ins 
Erdinnere, wie der Nationale 
Geopark Bayern-Böhmen. 
Den Höhepunkt im Vulkanmu-
seum bildet ein Vulkanschlot, 
der sich über alle drei Stock-
werke des alten Landrichter-
schlosses erstreckt. Stündlich 
werden dank modernster 
Laser- und Lichttechnik die 
Besucher Zeugen eines 
Vulkanausbruchs – live im 
Inneren des Vulkanschlots. 
Und auch der Basaltkegel, 
auf dem das Schloss thront, 
ist eine Sensation. Ihm wurde 
das Prädikat „Nationales 
Geotop“ verliehen, er zählt zu 
den 100 schönsten Geotopen 
in Bayern. 
Schloßgasse 5, Parkstein

 Vulkanausbruch im Vulkanmuseum 
© Markt Parkstein / Matthias Hecht

Steinwald-Radweg. An einem Tag einen ganzen Naturpark auf 
dem Fahrrad umrunden? Das klingt verlockend und ist im Natur-
park Steinwald auch tatsächlich möglich. Die 60 Kilometer lange 
Tour eignet sich für sportliche Radfahrer und E-Biker. Den Start-
punkt wählt man nach Belieben. Der Rundkurs führt vorbei an 
Schlössern und bedeutenden Kirchenbauten wie der barocken 
Wallfahrtskirche Maria Hilf in Fuchsmühl. Ein weiteres Highlight 
ist die Teichpfanne von Wiesau, Teil einer Jahrtausende alten 
Kulturlandschaft mit über 4.000 Teichen, in denen die Tradition 
der Fischzucht bis heute kultiviert wird. Bei Friedenfels schlän-
gelt sich der Steinwald-Radweg vorbei am idyllisch gelegenen 
Haferdeckfelsen mit Weiher. Bei Neusorg mündet der Weg in 
den Fichtelnaab-Radweg, der von Bischofsgrün kommend nach 
Windischeschenbach führt. Der schönste Teil der Runde führt 
auf kurvigen, schmalen Wegen durch das Tal der Fichtelnaab, 
dem westlichen Quellfl uss der Waldnaab. Ein weiterer Blickfang 
ist das Schloss in Reuth bei Erbendorf, das sich heute in Privat-
besitz der Familie von Podewils befi ndet und eine Brauerei be-
herbergt. Wer auf dem Steinwald-Radweg unterwegs ist, sollte 
unbedingt die Gelegenheit nutzen und den Zoigl, eine regionale 
Bierspezialität, kosten. TreffpunktDeutschland.de/oberpfaelzer-wald

Fichtelnaab- und Steinwald-Radweg © Steinwald-Allianz

Oberpfälzer Wald 

Durch das Land der
tausend Teiche

Waldsassen
Die Ursprünge der Klosterstadt 
Waldsassen fi nden sich bereits 
um das Jahr 1133 mit der 
Gründung des gleichnamigen 
Zisterzienserklosters.
TreffpunktDeutschland.de/waldsassen

Stiftsbasilika © Tourist-Info Waldsassen

Bärnau
In Bärnau, der ältesten und 
zugleich kleinsten Stadt im 
Stiftland im Oberpfälzer Wald, 
können Sie den Spuren vergan-
gener Jahrhunderte folgen und 
die unberührte Schönheit des 
Grünen Bandes erkunden. 
TreffpunktDeutschland.de/baernau

Geschichtspark-Parkleben 
© Klaus Schicker

 Renaissance-Giebelhäuser 
© Tourist-Information Stadt Weiden 

i.d.OPf./Thomas Kujat
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INKLUSIVLEISTUNGEN
•  Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach

Cancún in der Economy Class
•  Flughafen-Transfers im klimatisierten Bus
•  7 Nächte im 5* Hotel BlueBay Grand 

Esmeralda, Deluxe-Gardenview-Zimmer; 
All-Inclusive

•  Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“
•  Konzert „Nacht des Deutschen 

Schlagers 2024“
• „Disco Pool-Party“
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
•  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
•  Zimmerupgrades z.B. Meerblick zubuchbar
• Ausfl ugsangebote optional zubuchbar
• Rail & Fly der DB zubuchbar

Begleiten Sie uns an die Karibikküste
Riviera Maya in Mexiko. Erleben Sie das 
karibische Meer und feine Sandstrände an 
der Playa Del Carmen. Ihr 5* Hotel Resort 
BlueBay Grand Esmeralda liegt direkt am 
500m langen Privatstrand! Genießen Sie 
die traumhaft schöne Urlaubskulisse! 
Unsere 3 inkludierten Event-Highlights
werden diesen Mexiko-Aufenthalt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis machen! 

50 € pro Person  vom Reisepreis 
kommen der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau auf Hispaniola 
verwendet. www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

Johnny Logan, Jasmin Wagner/Blümchen, Olaf Berger, Gaby 
Baginsky, Markus Becker, Stefan Mross und Peggy March

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.299 €
im DZ vom 15.04.-23.04.2024 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frankfurt 
 inkl. Flug, im 5 Sterne Luxushotel

(Verlängerung möglich)

Buchungscode:
LW24

MEXIKO-Traumreise 2024
 mit FLY & HELP & Schlager-

stars unter Palmen

 * ALL-INCLUSIVE *

 Abenteuer 
 Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
 Live-Show

Inkludierte Reise-Highlights

„Nacht des
Deutschen Schlagers“

„Nacht des„Nacht des
Deutschen Schlagers“
 Konzert

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Feiern & tanzen mit Ihren Lieblingskünstlern!

»Nacht des Deutschen Schlagers« 

www.schlagernacht-mexiko.de
Buchungsmöglichkeiten:
15.04.-23.04. (9-tägig,7 Nä.) ab 1.299 € p.P.
14.04.-25.04. (12-tägig,10 Nä.) ab 1.699 € p.P.
14.04.-29.04. (16-tägig,14 Nä.) ab 1.899 € p.P.
Weitere Abfl ugtage 16. und 17.4. möglich!

Wir drucken
Ihre Festwerbung

O‘druckt is!O‘druckt is!
Ihre Festwerbung

56 €

20 €

65 €

28 €

Plakate
100 Stück im Format DIN A2

Flyer
1000 Stück im Format DIN A6

Bauzaunbanner 
in der Größe 340 x 173 cm

PVC-Banner
mit Ösen 
im Standardformat 2 x 1 m
Alle Preisangaben inkl. MwSt. & Versand 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten

09191 72 32 88

www.LW-fl yerdruck.de

info@lw-fl yerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

Weiden
Inmitten der grünen Mittel-
gebirgslandschaft des Ober-
pfälzer Waldes präsentiert 
sich Weiden in der Oberpfalz 
als „Kultur-Perle“. Umgeben 
von farbenprächtigen Renais-
sance-Giebelhäusern bildet 
der Marktplatz mit dem in den 
Jahren 1539 bis 1548 erbauten 
Alten Rathaus das Herzstück 
der Weidener Altstadt. Zahlrei-
che Restaurants laden in dieser 
traumhaften Kulisse zum Ver-
weilen, Träumen und Genießen 
ein. Es lohnt sich aber auch 

einen Blick in die romantisch verwinkelten Gässchen zu werfen, 
denn auch hier finden sich schmucke Boutiquen und viele Cafés. 
Besonders Kulturinteressierte sind beeindruckt von der wech-
selvollen Geschichte der evangelischen Stadtpfarrkirche Sankt 
Michael und der Josefskirche. TreffpunktDeutschland.de/weiden

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Noch mehr auf   
TreffpunktDeutschland.de 
QR-Code scannen und ganz Deutschland entdecken! 

Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

Der Oberpfälzer Wald im Osten Bayerns, an der Grenze zu 
Tschechien mit den Städten Tirschenreuth, Schwandorf, Wei-
den i.d. OPf. und Neustadt a.d. Waldnaab, ist etwas Beson-
deres. Hier fi nden sich viele Schätze der Natur: grüne Mittel-
gebirgslandschaft am grünen Band Europas, plätschernde 
Flüsse, Seen und Teichen, das ausgedehnte Naturparkland, 
sagenhafte geologische Besonderheiten und natürlich der Wald 
– urtümlich und ein wenig geheimnisvoll. 
Man hat 1.001 Möglichkeiten für einen erlebnisreichen Urlaub 
und kulturell interessante Ausfl üge. Ein geradezu perfekter Ein-
stieg: das Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen. 
TreffpunktDeutschland.de/oberpfaelzer-wald

Wandern zur  Burgruine Weißenstein 
© Oberpfälzer Wald, Landkreis Tirschenreuth / Tourismusverband Ostbayern e.V.

Waldnaabtal - Uferpfad 
© Tourismusverband Ostbayern e.V.

Himmelsleiter © Oberpfälzer 
Wald Landkreis Tirschenreuth

 Tourismusverband Ostbayern e.V.

OBERPFÄLZER WALD Vulkanmuseum 
Parkstein
Bereit für eine Zeitreise zu den 
erdgeschichtlichen Anfängen 
Europas? Kaum eine ande-
re Region in Europa bietet 
vergleichbare Einblicke ins 
Erdinnere, wie der Nationale 
Geopark Bayern-Böhmen. 
Den Höhepunkt im Vulkanmu-
seum bildet ein Vulkanschlot, 
der sich über alle drei Stock-
werke des alten Landrichter-
schlosses erstreckt. Stündlich 
werden dank modernster 
Laser- und Lichttechnik die 
Besucher Zeugen eines 
Vulkanausbruchs – live im 
Inneren des Vulkanschlots. 
Und auch der Basaltkegel, 
auf dem das Schloss thront, 
ist eine Sensation. Ihm wurde 
das Prädikat „Nationales 
Geotop“ verliehen, er zählt zu 
den 100 schönsten Geotopen 
in Bayern. 
Schloßgasse 5, Parkstein

 Vulkanausbruch im Vulkanmuseum 
© Markt Parkstein / Matthias Hecht

Steinwald-Radweg. An einem Tag einen ganzen Naturpark auf 
dem Fahrrad umrunden? Das klingt verlockend und ist im Natur-
park Steinwald auch tatsächlich möglich. Die 60 Kilometer lange 
Tour eignet sich für sportliche Radfahrer und E-Biker. Den Start-
punkt wählt man nach Belieben. Der Rundkurs führt vorbei an 
Schlössern und bedeutenden Kirchenbauten wie der barocken 
Wallfahrtskirche Maria Hilf in Fuchsmühl. Ein weiteres Highlight 
ist die Teichpfanne von Wiesau, Teil einer Jahrtausende alten 
Kulturlandschaft mit über 4.000 Teichen, in denen die Tradition 
der Fischzucht bis heute kultiviert wird. Bei Friedenfels schlän-
gelt sich der Steinwald-Radweg vorbei am idyllisch gelegenen 
Haferdeckfelsen mit Weiher. Bei Neusorg mündet der Weg in 
den Fichtelnaab-Radweg, der von Bischofsgrün kommend nach 
Windischeschenbach führt. Der schönste Teil der Runde führt 
auf kurvigen, schmalen Wegen durch das Tal der Fichtelnaab, 
dem westlichen Quellfl uss der Waldnaab. Ein weiterer Blickfang 
ist das Schloss in Reuth bei Erbendorf, das sich heute in Privat-
besitz der Familie von Podewils befi ndet und eine Brauerei be-
herbergt. Wer auf dem Steinwald-Radweg unterwegs ist, sollte 
unbedingt die Gelegenheit nutzen und den Zoigl, eine regionale 
Bierspezialität, kosten. TreffpunktDeutschland.de/oberpfaelzer-wald

Fichtelnaab- und Steinwald-Radweg © Steinwald-Allianz

Oberpfälzer Wald 

Durch das Land der
tausend Teiche

Waldsassen
Die Ursprünge der Klosterstadt 
Waldsassen fi nden sich bereits 
um das Jahr 1133 mit der 
Gründung des gleichnamigen 
Zisterzienserklosters.
TreffpunktDeutschland.de/waldsassen

Stiftsbasilika © Tourist-Info Waldsassen

Bärnau
In Bärnau, der ältesten und 
zugleich kleinsten Stadt im 
Stiftland im Oberpfälzer Wald, 
können Sie den Spuren vergan-
gener Jahrhunderte folgen und 
die unberührte Schönheit des 
Grünen Bandes erkunden. 
TreffpunktDeutschland.de/baernau

Geschichtspark-Parkleben 
© Klaus Schicker

 Renaissance-Giebelhäuser 
© Tourist-Information Stadt Weiden 

i.d.OPf./Thomas Kujat
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Natur und Ferienhäuser punkten
(djd-k). Einer auf Statista ver-
öffentlichten Umfrage zufol-
ge ist mehr als die Hälfte der 
Menschen in Deutschland bei 
Reisen gerne in der Natur. Die-
ser Wert liegt deutlich höher 
als in vielen anderen Ländern. 
Naturnahen Urlaub können 
Paare, Familien und Gruppen 
etwa in Ferienhäusern verbrin-
gen. Hier wartet ein abwechs-
lungsreicher Ausgleich zum 
schnelllebigen Alltag. Von 
komfortablen Ferienunterkünf-

ten aus lassen sich Ausflüge in 
die Umgebung unternehmen. 
Die elf deutschen Ferienunter-
künfte von Landal GreenParks 
etwa befinden sich inmitten 
sehenswerter Landschaften: im 
Harz, in der Eifel, in der Region 
Saar/Hunsrück, an der Mosel, 
an der Ostsee, im Sauerland 
und im Oldenburger Münster-
land. Regionalität, Authenti-
zität und Naturnähe stehen 
im Mittelpunkt der Erlebnisse. 
Alle Infos: www.landal.de

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Digitale „Werkzeuge“ für Nach-
haltigkeit und gegen Fake News

(djd-k). Hitze, Trockenheit, 
Starkregen: Die Folgen des Kli-
mawandels sind in Städten und 
Gemeinden immer deutlicher 
spürbar. Wie können wir in 
Zukunft ökologisch und nach-
haltiger wohnen? Im Rahmen 
eines Projekts zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) 
können Kinder und Jugendli-
che dieser Frage nachgehen. 
Dabei schlüpfen sie in die 
Rolle von Städteplanerinnen 
und -planern und gestalten 

ihre persönliche klimaneutrale 
Stadt mit VR- und AR-Techno-
logien. Die kostenfreien Mate-
rialien dazu stellt „Coding For 
Tomorrow“, eine Initiative der 
Vodafone Stiftung, Schulen 
und Lehrkräften zur Verfügung. 
Mehr Infos, auch zu anderen 
Themen, sowie die Materialien 
findet man unter www.coding-
for-tomorrow.de. In anderen 
Projekten geht es um die eben-
falls sehr aktuellen Themen 
Fake News und Hate Speech.
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Showroom
Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Emil-Kemmer-Str. 4
96103 Hallstadt*

(0951) 96834-40
hallstadt@gunreben.de
www.gunreben.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr

* Verkaufsräume der Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstr. 1, 96129 Strullendorf, HRA 8053

Flächenschleifer

Randschleifer

Kantenschleifer

MIETE
MICH

Metzner
Hohensee&

Tel. 0951-65555

Bestattungen

Wir sind für sie 24 Stunden erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen.

www.hohensee-bestattungen.de

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Ihr Verkaufsinnendienst 

Violetta Windisch
Tel.: 09191 723256

Fax. 09191 723242 
v.windisch@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –   

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Der Einkauf REGIONAL.
Ihr nächster Job  
REGIONAL.

Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!

www.wittich.de

TRAUER anZEIGEN



Seite | 32 VG Lisberg Nr. 7/23 | KW 28

Amulanter Pflegedienst - Lerchenweg 57 - 96135 Stegaurach
info@gkg-bamberg.de / www.gkg-bamberg.de 

Zuhause gepflegt wohnen.
Ambulanter Pflegedienst
 Unser Leistungsspektrum:
• Med. /Pflegerische Versorgung
• Verhinderungspflege
• Beratungsgespräche
• Pflegeschulungen

Rufen Sie uns an: Tel.: 0951 9177591

Wir haben zur Zeit
freie Kapazitäten.

} Grabmale
} Inschriften u. Reparaturen
} Natursteine
} Steinrestauration
} Fensterbänke u. Bodenbeläge
Mobil 0160/ 7863957

Geburtstag

Verlobung

Hoc
hz

eit

G
eb

ur
t

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit! 

Einfach bequem ONLINE BUCHEN: www.wittich.de


